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Frohe Ostern! 
Liebe	Leser!

Wenn	ich	mir	etwas	zu	Ostern	wünschen	dürfte?	Das	wäre	
zunächst	sicherlich	eine	faire	Einschätzung	unserer	Bran-
che	von	außen.	Das	betrifft	nicht	nur	den	Naturschutz	oder	
die	Bewertung	durch	Privatpersonen,	sondern	gerade	und	
besonders	Politik.	 Ein	Bewusstsein,	 dass	 eine	 funktionie-
rende	 Energiewende	 nicht	 an	 unserer	 Industrie	 vorbei-
kommt,	 ist	 kaum	 festzustellen.	 So	 lässt	 eine	 praktikable	
Umsetzung	der	Floating-PV-Anlagen	noch	 immer	auf	sich	
warten,	auch	wenn	zögerlich	Besserung	in	Sicht	ist	(Photo-
voltaik-Strategie	der	Bundesregierung,	Seite	32).	Dagegen	
wird	 allerdings	 der	 hohe	 Bedarf	 an	 Beton	 für	 die	 Funda-
mente	 der	 Windenergieanlagen	 weiterhin,	 aber	 nahezu	
kaum	 registriert.	 Im	 Gegenteil,	 es	 wird	 versucht,	 immer	
wieder	eine	Primärrohstoffsteuer	auf	den	Tisch	zu	bringen	
(als	wäre	Bauen	 inzwischen	 aus	 unterschiedlichen	Grün-
den	 nicht	 schon	 teuer	 genug).	 Das	 Genehmigungsver-
fahren	 schnell	 gehen	 können,	 wenn	 man	 denn	 möchte	
bzw.	muss,	 zeigt	 die	Umsetzung	des	LNG-Terminals.	Bei	
allem	anderen	gilt	das	 typische	NIMBY-Prinzip	(Not	 in	my	
backyard),	 das	 wir	 eigentlich	 eher	 aus	 dem	 Bereich	 der	
Bürgerinitiativen	kennen.

Doch	 es	 gibt	 auch	 positive	 Beispiele:	 In	 Sachsen	 wurde	
erst	vor	kurzem	die	Sächsische	Rohstoffstrategie	veröffent-
licht	(siehe	Bericht	Seite	22)	und	damit	ein	Bekenntnis	zur	
Notwendigkeit	der	lokalen	Rohstoffgewinnung.	Dies	kommt	
nicht	 nur	 der	 Umwelt	 zugute	 (kurze	 Vertriebswege),	 son-
dern	 bietet	 Wertschöpfung	 vor	 Ort	 und	 sichert	 eine	 ge-
wisse	Unabhängigkeit.

Aber	auch	 im	Bereich	der	CO2-Einsparung	wird	kaum	die	
Leistung	 aus	 der	 Branche	 anerkannt.	 Informationen	 der	

Unternehmen	–	ob	CCS	(Carbon	capture	and	storage,	also	
CO2-Speicherung),	 CO2-Einsparung	 bei	 der	 Produktion,	
neue	 Betone	 mit	 weniger	 Materialbedarf	 (Carbon-Beton)	
oder	 optimierte	 Rezepturen	 –	 nichts	 ist	 genug	 oder	 wird	
gar	als	Greenwashing	deklariert.	Klar,	kritisieren	 ist	 leicht:	
Man	kann	Forderungen	stellen,	ohne	die	Lösung	liefern	zu	
müssen,	 wie	 etwas	 geht	 oder	 ob	 im	 geforderten	 Zeit-
rahmen	etwas	überhaupt	realistisch	ist.	Das	gilt	für	Bürger,	
irgendwelche	„Aktivisten“	(denen	es	zumeist	gar	nicht	pri-
mär	um	den	Naturschutz	geht),	genauso,	wie	 für	Politiker	
(und	 hier	 können	 Entscheidungen	 in	 Anwesenheit	 von	
Ideologie	bei	gleichzeitiger	Abwesenheit	von	Wissen	oder	
zumindest	 Logik	 dem	 Wirtschaftsstandort	 Deutschland	
richtig	 Probleme	 bereiten).	 Hier	 würde	 ich	 mir	 nicht	 nur	
eine	 bessere	 Diskussionskultur	 wünschen,	 sondern	 auch	
zu	 jeder	 Zielsetzung	 das	 Einholen	 von	 Expertenrat-
schlägen	 auch	 oder	 gerade	 aus	 der	 Industrie.	 Denn	 der	
Wille	der	 Industrie,	Verbesserungen	durchzuführen	 ist	da,	
aber	schließlich	sollte	gerade	im	Baustoffbereich	die	CO2-
Einsparung	 nicht	 auf	 Kosten	 der	 Qualität	 der	 Baustoffe	
gehen	 (das	 gilt	 sowohl	 für	 den	 Sicherheitsaspekt,	 aber	
auch	gerade	im	Sinne	der	vielgeforderten	Nachhaltigkeit).

In	 diesem	 Sinne:	 Hoffentlich	 werden	 zu	Ostern	 nicht	 nur	
viele	Eier	 gefunden,	 sondern	 auch	 zeitnah	 geeignete	 Lö-
sungen	für	die	Probleme	unserer	Zeit	durch	die	Politik!

Herzliche	Grüße

Ihr	Oliver	Fox
Referent für Umwelt und Biodiversität
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Fachgruppenwahlen im Sommer

Interview mit Jens Eckhoff
Im	 Rahmen	 der	 Verbandstage	 im	 Juni	 2023	 finden	 Vor-
standswahlen	der	Fachgruppen	des	UVMB	in	Berlin	statt.	
Wir	 möchten	 Ihnen	 einige	 Kandidaten	 in	 den	 nächsten	
Ausgaben	der	Mitgliederinfo	vorstellen.	Wir	setzen	fort	mit	
Jens	Eckhoff,	geschäftsführender	Gesellschafter	der	GKM	
Güstrower	Kies	+	Mörtel	GmbH.	Seit	2020	ist	er	Mitglied	im	
Vorstand	 der	 Fachgruppe	 Gesteinsbaustoffe	 und	 neu	 im	
MIRO-Beirat	Gesteinskörnungen.	

[Jens	Eckhoff]:	Herzlich	willkommen	bei	der	GKM	in	
Krakow	 am	 See!	 Mecklenburg-Vorpommern	 ver-
binden	viele	Menschen	mit	 ihrem	Ostseeurlaub	und	
schönen	 Erinnerungen	 von	 hellem,	 feinfühligem	
Sand	am	Meer.	Sand	hat	hier	 im	Norden	aber	auch	
im	geschäftlichen	Sinne	eine	Art	Wohlfühlfaktor.	Und	
eben	 dieser	 ist	 besonders	 hoch,	 wenn	 die	 Sand-
halden	relativ	niedrig	sind.	Sand	eignet	sich	also	als	
eine	Art	Konjunkturindikator.	Wenn	genug	da	 ist,	 ist	
es	folglich	nicht	unbedingt	gut	um	die	Wirtschaft	be-
stellt.	Aber	das	liegt	ja	auch	immer	im	Auge	des	Be-
trachters.	

Zum	 Glück	 hat	 die	 GKM	 in	 ihrer	 über	 30jährigen	
Firmengeschichte	 nicht	 nur	 auf	 Sand	 gebaut.	 Wir	
haben	 die	 Firma	 auf	 drei	 Säulen	 ausgerichtet.	 Wir	
gewinnen	als	Rohstoffunternehmen	heimische	Kiese	
und	Sande	 und	 stellen	 daraus	 alle	 gängigen	Natur-
baustoffe	 her,	 verarbeiten	 auf	 unseren	 Recycling-
plätzen	 Bauschutt	 zu	 Sekundärbaustoffen	 und	 ver-
bringen	 nicht	 verwertbare	 mineralische	 Bauabfälle	
und	 Verbrennungsaschen	 auf	 unsere	 Deponie	 der	
Klasse	 I.	 Wir	 bieten	 unseren	 zumeist	 langjährigen	
Kunden	somit	ein	breites	Spektrum	an	Versorgungs-	
und	Entsorgungsleistungen	aus	einer	Hand	an.	

Sie sind seit dem 1. April 2020 im Fachgruppenvor-
stand und seit Oktober 2022 stellvertretender Vor-
sitzender der Fachgruppe Gesteinsbaustoffe. Was mo-
tiviert Sie zur Verbandsarbeit?

Der	 UVMB	 ist	 ein	 sehr	 breit	 aufgestellter	 und	 viel-
fältiger	Branchenverband	mit	Mitgliedern	aus	der	ge-
samten	ostdeutschen	Baustoffindustrie.	Die	Arbeit	 in	
der	 Fachgruppe	 Gesteinsbaustoffe	 beinhaltet	 da-
durch	 viele	 Facetten,	 weil	 jedes	 Bundesland,	 jedes	
Mitgliedsunternehmen	oder	auch	jede	Persönlichkeit	
im	 Verbandsvorstand	 selbst	 ganz	 eigene	 Problem-
komplexe	 und	 Lösungsmöglichkeiten	 auf	 sich	 ver-
eint.	 Das	 hat	mich	 unter	 anderem	 dazu	motiviert	 in	
der	 Fachgruppe	 mitzuarbeiten.	 Ich	 kann	 mich	 bei-
spielsweise	 mit	 Unternehmern,	 die	 Steinbrüche	 be-
treiben,	austauschen,	was	es	hier	im	Norddeutschen	
Raum	gar	nicht	gibt	oder	mit	den	Mitgliedern,	die	an	
der	Elbe	Kies	gewinnen.	Dazu	kommt	man	im	Tages-
geschäft	sonst	nicht	unbedingt.	Man	erweitert	durch	
diese	Kontakte	auch	den	Blick	auf	die	gesamte	Bran-
che,	die	zudem	sehr	mittelständisch	geprägt	 ist	und	
von	gestandenen	Charakteren	repräsentiert	wird.	

Konnte schon etwas bewirkt werden?
Umsetzungsschwierigkeiten	 hinsichtlich	 der	 Ein-
führung	der	Mantelverordnung,	erschwerte	Flächen-
verfügbarkeit	durch	Verkaufsverbote	bei	Anfragen	an	
die	BVVG,	erhebliche	Steigerungen	beim	Wasserent-
nahmegelt	 und	 horrende	 Waldumwandlungsgebüh-
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ren.	Es	gibt	 eine	Vielzahl	 an	aktuellen	Themen,	 die	
unsere	 Mitgliedsunternehmen	 herausfordern.	 Der	
UVMB	 hat	 sich	 diesen	 Problemfeldern	 sukzessive	
angenommen,	 fachliche	 Einwände	 erhoben	 und	mit	
Blick	 auf	 die	 jeweiligen	 politischen	 Adressaten	
wesentlichen	Einfluss	erfolgreich	geltend	gemacht.	

Auf	Bundesebene	gelingt	es	 in	Zusammenarbeit	mit	
dem	Bundesverband	MIRO	mit	diversen	Einspielern	
und	Faktenchecks	auf	mehreren	Webplattformen	zu-
nehmend,	 das	 öffentliche	 Bild	 medial	 aufzuwerten	
und	mehr	Menschen	zu	informieren.	Wir	müssen	hier	
aber	 als	 wichtiger	 heimischer	 Rohstoffverband	 zu-
künftig	noch	stärker	wahrgenommen	werden.	

Was haben Sie vor Ihrer Tätigkeit bei GKM gemacht?
Nach	 Abitur	 und	 Wehrdienst	 habe	 ich	 an	 der	 Uni-
versität	Potsdam	Volks-	und	Betriebswirtschaftslehre	
studiert	 und	meinen	Abschluss	als	Diplomkaufmann	
absolviert.	Anschließend	bin	ich	für	mein	Promotions-
studium	an	die	Mercator	School	of	Management	der	
Uni	Duisburg-Essen	in	das	Ruhrgebiet	gegangen.	An	
der	Universität	habe	ich	an	dem	Lehrstuhl	für	Banken	
und	betriebliche	Finanzwirtschaft	gearbeitet	und	war	
ein	 Jahr	 später	 außerdem	geschäftsführend	 für	 das	
European	 Center	 for	 Financial	 Services	 verantwort-
lich,	ein	unabhängiges	Forschungsinstitut	mit	damals	
rund	 120	 Mitgliedsorganisationen	 aus	 der	 Banken-	
und	Finanzbranche.	Im	Jahr	2012	bin	ich	im	Rahmen	
der	 Unternehmensnachfolge	 dann	 zur	 GKM	 ge-
stoßen	 und	 nach	 Mecklenburg-Vorpommern	 ge-
kommen.	Bezogen	auf	meine	 frühere	Tätigkeit	steht	
die	Abkürzung	GKM	in	der	Finanzwelt	gemeinhin	für	
den	„Geld-	und	Kapitalmarkt“	und	trotz	des	Branchen-
wechsels	 darf	 ich	 mich	 ironischer	 Weise	 nun	 auch	
ganz	 materiell	 mit	 Kies,	 Schotter	 und	 Asche	 be-
schäftigen.	 Fachlich	 gesehen	 musste	 ich	 aber	 erst	
einmal	viel	dazu	lernen.	Ich	bin	zwar	durch	die	beruf-
lichen	Tätigkeiten	meines	Vaters	mit	dem	„Bau“	auf-
gewachsen,	 aber	 das	 Detailwissen	 um	 die	 Be-
schaffenheit	 der	 Produktpaletten	 im	 Sand	 und	 Kies	
und	 im	Bauschuttrecycling	sowie	die	Bestimmungen	
im	Entsorgungsbereich	musste	ich	mir	erst	aneignen.	

Sie haben die größte PV-Anlage in Mecklenburg-Vor-
pommern?

Während	 der	 offiziellen	 Eröffnung	 im	 Jahr	 2021	
wurde	 seitens	 unserer	 kommunalen	 und	 kirchlichen	
Projektanlagenpartner	 und	 des	 Netzbetreibers	
WEMAG	 berichtet,	 dass	 es	 sich	 um	 den	 größten	

EEG-geförderten	Solarpark	in	Norddeutschland	han-
delt.	So	wurden	auf	fast	85	ha	ausgekiester	Betriebs-
fläche	nahezu	eins	zu	eins	rund	85	Megawatt	instal-
liert.	Erste	Planungen	für	Solarkraftwerke	in	unseren	
Liegenschaften	 gab	 es	 bereits	 im	 Jahr	 2012.	 Dann	
kam	 der	 Niedergang	 der	 deutschen	 Solarindustrie	
und	 viele	 Projekte	 wurden	 vorerst	 nicht	 umgesetzt.	
Wir	haben	den	Ball	aber	zügig	wieder	aufgenommen	
und	im	Jahr	2021	konnte	dieses	bislang	größte	Solar-
kraftwerk	 in	 unseren	 Liegenschaften,	 trotz	 den	 Ein-
schränkungen	 in	 der	 Coronakrise,	 fertiggestellt	 und	
ans	 Stromversorgungsnetz	 angeschlossen	 werden.	
Wir	haben	dabei	die	ausgekiesten	Flächen	im	Sinne	
der	späteren	Folgenutzung	vorbereitet.	Es	ist	ein	be-
deutendes	Gemeinschaftsprojekt	und	schafft	viel	Auf-
merksamkeit	 in	 der	 Presse.	 Die	 Gewinnung	 von	
klimafreundlichen	 Solarstrom	 in	 Kieswerken	 und	
Sandtagebauen,	 aber	 auch	 auf	 Baggerseen,	 ist	 in	
der	 öffentlichen	 Wahrnehmung	 sehr	 positiv	 besetzt	
und	schafft	sicherlich	auch	zukünftig	wichtige	partner-
schaftliche	 Ansatzpunkte	 für	 dezentrale	 und	 lokale	
Stromversorgung	 mit	 kommunaler	 Beteiligung.	 Vor	
diesem	 Hintergrund	 sollte	 mit	 der	 nun	 möglichen	
sauberen	Energieproduktion	 auf	 diesen	besonderen	
Bergbaufolgelandschaften	 auch	 die	 öffentliche	 Ak-
zeptanz	 der	 Steine-	 und	 Erden-Industrie	 gefördert	
werden	können.

Sie sind seit 2020 Präsidiumsmitglied in der Unter-
nehmervereinigung Mecklenburg-Vorpommern (VUMV), 
was können Sie dort für die Branche bewirken? 

Ich	 bin	 aktuell	 ein	 ständiger	 Vertreter	 des	UVMB	 in	
der	 VUMV.	 Die	 Besonderheit	 ist,	 dass	 diese	 Ver-
einigung	 die	 Landesvertretung	 der	 Spitzenverbände	
der	Deutschen	Wirtschaft	BDI	und	BDA	zusammen	in	
Mecklenburg-Vorpommern	darstellt.	Trotz	der	medial	
oft	 diskutierten	 Problembereiche	 rund	 um	 die	 Infra-
struktur	in	Mecklenburg-Vorpommern	hat	die	Landes-
politik	 unsere	Branche	 bedauerlicherweise	 kaum	 im	
Fokus.	 Die	 zukünftige	Rohstoffgewinnung	 und	 Bau-
stoffversorgung	 mit	 der	 damit	 verbundenen	 Bereit-
stellung	von	Vorrangflächen	für	den	Kiesabbau	einer-
seits	 sowie	 der	 Betrieb	 und	 die	 Errichtung	 von	
Bauabfallbehandlungsanlagen	 und	 Deponien	 ande-
rerseits.	Das	 sind	 bspw.	Themenfelder,	 die	 politisch	
unbequem	sind,	deshalb	zu	oft	nur	wenig	Priorität	be-
sitzen	 und	 raumordnerisch	 hinter	 gefälligeren	 Vor-
haben	 unter	 den	 Tisch	 fallen.	 Hier	 sind	 wir	 mit	 der	
VUMV	 dabei,	 in	 Gesprächen	 mit	 der	 Politik	 unsere	
Themen	zu	vermitteln.	Jüngst	in	einem	Austausch	mit	
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der	 Staatsekretärin	 für	 Wirtschaft,	 Infrastruktur,	
Tourismus	und	Arbeit	Ines	Jesse	und	zuständigen	lei-
tenden	Beamten	im	Resort.	

Es	 ist	 dabei	 immer	 wieder	 wichtig	 klarzumachen,	
dass	 wenn	 sich	 Politiker	 bei	 den	 Eröffnungsfeiern	
von	 klimafreundlichen	 Solar-	 und	Windparks	 positiv	
in	 Szene	 setzen,	 sie	 auch	 die	 eigentlichen	 Kata-
lysatoren	 dieser	 „antifossilen	 Energiezeitenwende“	
berücksichtigen	 sollten.	 Die	 Prozesse	 werden	 nicht	
von	Anfang	 bis	 Ende	 betrachtet.	 Denn	 es	 sind	 vor	
allem	 die	 Mitglieder	 des	 UVMB,	 die	 als	 Betreiber	
ihrer	 Tagebaue	 in	 mehreren	 wesentlichen	 Punkten	
diese	energiepolitische	Transformation	voranbringen.	
Ohne	 den	 Sand-	 und	 Kiesabbau	 stünden	 viele	 Flä-
chen	aus	der	Konversion	für	die	o.	g.	Parks	gar	nicht	
erst	 zur	 Verfügung.	 Weiterhin	 fungieren	 unsere	
Unternehmen	 originär	 als	 lokale	 Baustofflieferanten	
für	 Zuwegungen,	 Fundamente,	 Stromtrassen	 und	
Umspannwerke.	 Die	 regional	 verortete	 Rohstoff-
gewinnung	 und	 Baustoffproduktion	 trägt	 dazu	 bei,	
Transportwege	kurz	zu	halten	und	den	CO2-Fussab-
druck	bei	der	Errichtung	der	Anlagen	insgesamt	mög-
lichst	klein	zu	gestalten.	Der	Bodenhaushub	aus	den	
Baugruben,	 Kabelkanälen	 und	Trassen	wird	 als	mi-

neralischer	 Abfall	 im	 Umlauf	 auf	 den	 Recycling-
plätzen	 und	 Tagebauliegenschaften	 zudem	 umwelt-
verträglich	 entsorgt	 oder	 im	 Kreislauf	 später	
zurückgeführt.	

Diese	Argumente	lassen	sich	gleichwohl	auch	auf	die	
Digitalisierung	im	ländlichen	Raum	und	den	ebenfalls	
drängenden	Bauthemen	rund	um	Wohnungen,	Schu-
len,	 Straßen	 und	 Brücken	 ausweiten.	 Diese	 heimi-
schen	Ressourcen	 und	 Lieferketten	müssen	 stärker	
in	das	nahe	Blickfeld	der	politischen	Entscheidungs-
träger.	 Genauso	 wie	 die	Wertschätzung	 für	 die	 an-
sässigen	 Belegschaften	 unserer	 Mitgliedsunter-
nehmen,	 denen	 mehr	 positive	 Aufmerksamkeit	
zukommen	 sollte.	 Stattdessen	 tritt	 die	 Politik	 meis-
tens	 auf	 den	Plan,	wenn	 es	 andererseits	 um	 Lärm,	
Staub	 und	 Frachtverkehr	 geht.	 Durch	 die	 regionale	
Wertschöpfung	und	Biodiversität	eines	Tagebaus	ent-
steht	 vor	 allem	 aber	 insgesamt	 ein	 gesellschaftlich	
großer	Mehrwert!

Wie versuchen Sie ihre Außendarstellung in der Re-
gion zu stärken?

In	 direkter	 Nachbarschaft	 zu	 unserem	 Kieswerk	 in	
Charlottenthal	 bei	 Krakow	 am	See	 ist	 eine	 Jugend-
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sportgruppe	 ansässig,	 die	 bei	 Feuerwehrsportwett-
kämpfen	äußerst	erfolgreich	ist.	Die	unterstützen	wir	
seit	 langem.	Wir	stellen	der	Feuerwehr	auch	unsere	
Liegenschaften	 als	 Trainingsfläche	 zur	 Verfügung,	
damit	 sie	 Szenarien	 wie	 z.	 B.	 eine	 Wasserrettung	
durchspielen	 kann.	Wir	 öffnen	 die	 Tagebaue	 in	Ab-
stimmung	 mit	 dem	 Bergamt	 Stralsund	 auch	 regel-
mäßig	 für	 Schüler	 und	 universitäre	 Studiengruppen	
von	Natur-	bzw.	Geowissenschaftlern	oder	bspw.	für	
Roadshows,	dessen	Teilnehmer	im	Tagebau	heraus-
forderndes	 Gelände	 zu	 erkunden	 suchen.	 Kinder-
gärten	 aus	 unserer	 Region	 bekommen	 bei	 Bedarf	
regelmäßig	 einen	 Kipper	 Qualitätsfallsand	 für	 den	
Spielplatz.	 Eine	 durch	 uns	 angepachtete	 Liegen-
schaft	wurde	sogar	zum	Eventgelände	für	das	„Sand-
SternStunden“	 Open-Air-Festival.	 Das	 alles	 empfin-
den	unsere	Mitmenschen	als	 gute	Aktionen	und	 sie	
bekommen	 so	 positive	 Berührungspunkte	mit	 unse-
ren	Werken.	Obwohl	wir	nicht	regelmäßig	Führungen	
in	 unseren	 Liegenschaften	 durchführen,	 kann	 man	
sich	mit	uns	bei	Interesse	und	Problemen	auch	direkt	
jederzeit	in	Verbindung	setzen.	

Möchten Sie noch etwas ergänzen?
Der	UVMB	ist	für	seine	Mitglieder	immer	ansprechbar	
und	hat	den	Anspruch,	in	vielen	fachlichen	und	politi-
schen	Anliegen	schnell	und	praktisch	Hilfe	zu	stellen.	
Als	 wir	 im	 Jahr	 2012	 bei	 der	 Ortschaft	 Ramelow	
innerhalb	 unseres	 Kieswerks	 ein	 weiteres	 Deponie-
vorhaben	voranbringen	wollten,	gab	es	eine	Gegen-
initiative,	 medialen	 Wirbel	 und	 behördliche	 Un-
gereimtheiten.	 Auch	 die	 Kreispolitik	 setzte	 hier,	 als	
Betreiber	 einer	 eigenen	 Deponie	 mutmaßlich	 nicht	
ganz	 uneigennützig,	 auf	 massiven	 Gegenwind.	 Da	
mussten	wir	 als	 gesamtes	Unternehmen	 „den	Helm	
aufsetzen“	und	unser	Projekt	 immer	wieder	behörd-
lich	erklären,	dafür	einstehen	und	kämpfen.	Damals	
bis	heute	erweist	sich	der	UVMB	als	wichtige	Stütze	
für	 dieses	 berechtigte	 und	 sehr	 sinnvolle	Vorhaben.	
Vor	 dem	 Hintergrund	 dieser	 guten	 Verbands-
erfahrungswerte	 engagiere	 ich	 mich	 auch	 gerade	
deshalb	 heute	 sehr	 gerne	 im	 UVMB,	 MIRO	 und	 in	
der	VUMV.

 Das	Interview	führte	Regina	Devrient,	UVMB
 � www.gkm-kies-moertel.de

Buchen	Sie	bereits	ihr	Zimmer	im	pentahotel	Berlin-Köpenick.	Link	zum	Formular	unter	www.se-servicegesellschaft.de

Save-the-Date

Verbandstage 2023
 in Berlin

8. Juni – 10. Juni 2023

Informationen 

Wahlen in den Fachgruppen Gesteinsbaustoffe,  

Beton und Mörtel sowie Betonbauteile
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Daniel Schmidt zum ehrenamtlichen Richter am Arbeitsgericht berufen
Wir	gratulieren	RA	Daniel	Schmidt	zu	seiner	Berufung	als	
ehrenamtlicher	 Richter	 am	 Arbeitsgericht	 Leipzig.	 Die	
Amtszeit	beträgt	5	Jahre,	seinen	ersten	Termin	wird	er	 im	
April	 wahrnehmen.	 Ehrenamtliche	 Richter	 wirken	 in	 Ver-
fahren	 der	 Zivilgerichtsbarkeit,	 der	 Sozial-,	 Verwaltungs-	
und	Arbeitsgerichtsbarkeit	sowie	der	Finanzgerichtsbarkeit	
mit.	An	 arbeitsgerichtlichen	 Verfahren	 nehmen	 immer	 ein	
Vertreter	der	Arbeitnehmer	und	der	Arbeitgeber	teil.

Eine	 Berufung	 als	 ehrenamtlicher	 Richter	 beim	 Arbeits-
gericht	 setzt	 ein	 Mindestalter	 von	 25	 Jahren	 voraus.	 Sie	
werden	 von	den	 zuständigen	Ministerien	aus	Vorschlags-
listen	 berufen,	 die	 von	 Gewerkschaften	 und	Arbeitgeber-
vereinigungen	 eingereicht	 werden.	 Daniel	 Schmidt	 wurde	
durch	die	Vereinigung	der	Sächsischen	Wirtschaft	 (VSW)	
vorgeschlagen.

Ehrenamtliche	Richter	sind	 in	allen	 Instanzen	der	Arbeits-
gerichtsbarkeit	 vertreten.	 Da	 sowohl	 beim	 Arbeits-	 wie	
beim	 Landesarbeitsgericht	 jeweils	 nur	 der	 Vorsitzende	
Berufsrichter	ist,	haben	die	Ehrenamtlichen	in	zwei	Instan-
zen	die	Mehrheit	gegenüber	dem	Berufsrichter.

Sinn	der	Beteiligung	ehrenamtlicher	Richter	ist	es,	ihre	im	
Arbeitsleben	 erworbenen	 Kenntnisse	 und	 Erfahrungen	 in	
die	Urteilsfindung	 einfließen	 zu	 lassen	 und	 so	 durch	 ihre	
Praxisnähe	 für	 eine	 lebensnahe	 Rechtsprechung	 zu	 sor-
gen.	 Gleichzeitig	 erlangen	 die	 ehrenamtlichen	 Richter	
durch	ihre	Tätigkeit	und	die	Beschäftigung	mit	arbeits-	bzw.	

sozialrechtlichen	Fragen	wiederum	Kenntnisse,	die	für	die	
betriebliche	Praxis	und	das	Arbeitsleben	von	Nutzen	sind.

Ehrenamtliche	 Richter	 nehmen	 an	 der	 mündlichen	 Ver-
handlung	 sowie	 an	 der	 anschließenden	 geheimen	 Be-
ratung	und	Abstimmung	teil.	Den	ehrenamtlichen	Richtern	
steht	 in	der	Verhandlung	das	Recht	zu,	zur	weiteren	Auf-
klärung	 des	 Sachverhalts	 Fragen	 an	 die	 Parteien,	 deren	
Prozessbevollmächtigte,	 an	 die	 Zeugen	 und	 Sachver-
ständigen	zu	richten.

Sie	 sind	 unabhängig,	 an	Weisungen	 nicht	 gebunden	 und	
nur	dem	Gesetz	unterworfen.	Außerdem	steht	 ihnen	glei-
ches	Stimmrecht	wie	dem	vorsitzenden	Berufsrichter	zu.

Sie	 haben	 Anspruch	 auf	 Entschädigung	 für	 Fahrtkosten	
und	Aufwand	 in	dem	gesetzlich	bestimmten	Rahmen.	Bei	
der	Ausübung	des	Amtes	sind	die	ehrenamtlichen	Richter	
unfallversichert	 –	 also	 auch	 auf	 dem	Weg	 zum	 und	 vom	
Gericht.

Die	 Arbeitsgerichte	 entscheiden	 u.	a.	 über	 Streitigkeiten	
zwischen	Arbeitnehmern	und	Arbeitgebern	um	Ansprüche	
aus	dem	Arbeitsverhältnis.
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Schulung für Beton-Mischmeister
Die	 bekannten	 Schulungen	 für	 Mischmeister	 der	 Beton-
branche	 fanden	 in	 diesem	 Jahr	 am	 16.	–	18.	 Januar,	 am	
6.	–	8.	 sowie	 20.	–	23.	 Februar	 in	 Neugattersleben	 und	 in	
Bernburg	statt.	Der	BAU-ZERT	organisierte	mit	dem	UVMB	
die	Schulung	 in	 traditioneller	Weise,	zwei	Tage	Theorie	 in	
Neugattersleben	 und	 ein	 Praxistag	 im	 TBR	 Technologie-
zentrum	in	Bernburg,	bzw.	2,5	Tage	Theorie	und	1,5	Tage	
Praxis	beim	Grundlehrgang.	

Insgesamt	 kamen	 über	 150	 Teilnehmer	 und	 bestätigten	
somit	 erneut	 die	 Wichtigkeit	 dieser	 Schulung.	 Die	 Arbeit	
eines	Mischmeisters	ist	komplexer	denn	je	und	eine	regel-
mäßige	Schulung	festigt	das	vorhandene	Wissen,	bestärkt	
in	 den	 Handlungsweisen	 und	 öffnet	 die	 Augen	 für	 neue	
Entwicklungen.

Schwerpunkte	der	Veranstaltung	waren	in	erster	Linie	Neu-
entwicklungen,	 Vorschriften,	 Überwachung	 und	 Umgang	
mit	den	Ausgangsstoffen	für	Beton.	Dabei	gingen	die	Vor-
tragenden	 vertieft	 auf	 die	 einzelnen	 Betonbestandteile:	
Wasser,	 Zement,	 Gesteinskörnung,	 Zusatzmittel	 und	 Zu-

satzstoffe	 ein.	 Handlungsempfehlungen	 zur	 Umsetzung	
der	werkseigenen	Produktionskontrolle	 (WPK)	sowie	eine	
Zusammenfassung	 der	 täglichen	 Aufgaben	 des	 Misch-
meisters	einschließlich	der	zu	erstellenden	Dokumentatio-
nen	rundeten	diesen	Teil	ab.

Ergänzt	 wurde	 das	 Programm	 durch	 Vorträge	 zur	
Maschinentechnik,	 zu	 Sonderbetonen,	 wie	 z.	B.	 Hoch-
leistungsbeton	oder	Leichtbeton	und	zu	Sichtbeton.	Außer-
dem	 wurden	 Anforderungen	 aus	 unterschiedlichen	 Vor-
schriften,	wie	beispielsweise	die	ZTV	W	oder	die	ZTV	Ing	
zusammengetragen	und	vorgestellt.

Beim	Praxistag	bekamen	die	Teilnehmer,	mit	Unterstützung	
des	 TBR	 Technologiezentrums	 Bernburg,	 Handlungshin-
weise	 zu	 den	Prüfungen	 von	 Frisch-	 und	 Festbeton,	Ge-
steinskörnungen,	 Anmachwasser	 und	 Recyclingwasser	
vermittelt.	 Ein	 Rundgang	 durch	 das	 Baustofflabor	 des	
Zementherstellers	rundete	die	dreitägige	Schulung	ab.

Dr.-Ing.	Stefan	Seyffert,	UVMB
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Arbeitskreis Betriebsleiter
Am	 9.	 März	 trafen	 sich	 die	 Betriebsleiter	 der	 Fertigteil-
branche	zum	gemeinsamen	Arbeitskreis	Betriebsleiter	des	
UVMB	und	des	VFB	Nord	(Verband	Beton-	und	Fertigteil-
industrie	Nord).	Die	 Ziele	 des	Arbeitskreises	 sind	 der	Er-
fahrungsaustausch	 zwischen	 der	 Industrie	 und	 dem	 Ver-
band	 sowie	 die	 Spiegelung	 der	 Gremienarbeit,	 die	
üblicherweise	durch	die	Verbände	wahrgenommen	wird.	In	
diesem	 Zusammenhang	 berichteten	 Dr.-Ing.	 Jens	 Uwe	
Pott	 und	 Dr.-Ing.	 Stefan	 Seyffert	 aus	 den	 Gremien	 beim	
Deutschen	Institut	für	Normung	(DIN)	und	beim	Deutschen	
Ausschuss	für	Stahlbeton	(DAfStb).	

Ein	Hauptthema	der	Berichterstattung	war	der	aktuelle	Ent-
wicklungsstand	des	Merkblattes	Sichtbetonfertigteile.	Die-
ses	 ist	 im	 Januar	 2023	 herausgekommen	 (Seite	 20)	 und	
wird	 nun	 an	 unsere	 Mitglieder,	 Hochschulen,	 Berufs-
schulen	und	andere	Verbände	deutschlandweit	verteilt.	

Ein	weiterer	wichtiger	Schwerpunkt	ist	die	Entwicklung	der	
neuen	 DIN	 1045	 in	 allen	 sieben	 Teilen.	 Die	 Einsprüche	
wurden	im	Dezember	2022	und	Januar	2023	von	den	DIN-
Gremien	diskutiert	und	bearbeitet.	Aktuell	 laufen	noch	Ab-
stimmungen	 zwischen	 den	Arbeitsgruppen	 der	 einzelnen	

Teile	sowie	Besprechungen	mit	dem	Deutschen	Institut	für	
Bautechnik	(DIBt).	Die	neue	DIN	1045-Reihe	soll	im	Som-
mer	 2023	 als	Weißdruck	 erscheinen.	 Vermutlich	 wird	 sie	
dann	 2025	 in	 die	Musterverwaltungsvorschrift-Technische	
Baubestimmungen	(MVV-TB)	übernommen	und	erst	in	der	
Zeit	danach	 in	den	einzelnen	Bundesländern	bauaufsicht-
lich	eingeführt.	Trotzdem	stellt	sie	ab	Veröffentlichung	eine	
„Regel	 der	 Technik“	 dar	 und	 kann	 vertraglich	 vereinbart	
werden.

Die	 anderen	 Themen,	 über	 die	 informiert	 und	 diskutiert	
wurden,	 waren	 der	 Stand	 der	 Ausarbeitungen	 zu	 den	
Innenlader-Paletten,	der	Verfall	von	Urlaubstagen,	die	An-
forderungen	an	qualifizierte	Tragwerksplaner	 in	NRW,	die	
Ersatzbaustoffverordnung,	 die	 Elektronische	 Arbeitsun-
fähigkeitsverordnung,	 der	 Stand	 der	 Tarifverhandlungen	
zum	 Mantel-	 und	 Rahmentarifvertrag	 Nordost/Mitte-Ost	
und	das	Thema	Building	Information	Modeling.

Das	nächste	Treffen	 ist	am	19.	September	2023	 in	Groß-
burgwedel	geplant.

Dr.-Ing.	Stefan	Seyffert,	UVMB

Veranstaltung

Save-the-date

Thüringer Baustofftag
 in Erfurt

27. September 2023

9:00 – 14:15 Uhr 
(anschließend Mittagsimbiss)

Aktuelle Informationen 
www.se-servicegesellschaft.de

Veranstalter: Unternehmerverband Mineralische Baustoffe (UVMB) 
in Kooperation mit den Industrie- und Handelskammern Thüringens, 
dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
sowie dem Verband der Wirtschaft Thüringens.
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Der Unternehmerverband Mineralische Baustoffe (UVMB) e. V. lädt Sie zum 20. Rohstoffkolloqium nach Schönebeck 
ein. Das diesjährige Rohstoffkolloqium wird sich mit folgenden Themen beschäftigen.

Programm

9:35 – 10:20 Uhr 
Die Novellierung des Bundesberggesetzes –   
ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag der   
Bundesregierung 
Prof. Dr. Bernd Dammert,      
Rechtsanwälte Dr. Dammert und Steinforth, Leipzig  

10:25 – 11:10 Uhr 
Erfassung lagerstättengeologischer und betrieb- 
licher Daten in Geo-Informations-Systemen –  
ein Praxisreport  
Dr. Kerstin Wagner, Mitteldeutsche Baustoffe GmbH,   
Petersberg,        
Anja Knipfer und Oliver Lohsträter,     
Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Zeitz 

11:15 – 12:00 Uhr 
Fachliche Aspekte des Grundwasserschutzes und 
deren spezifische Probleme bei der Umsetzung in 
Genehmigungsverfahren zur Rohstoffgewinnung  
Prof. Dr.-Ing. Holger Mansel,     
Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH, Leipzig

12:00 – 12:30  Kaffeepause 

12:30 – 13:15 Uhr  
Sand und Kies in Deutschland –    
die Ergebnisse der neuen BGR-Studie   
Dr. Harald Elsner,      
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), 
Hannover

13:20 – 13:50 Uhr
Einsatzmöglichkeiten rezyklierter Gesteins-  
körnungen  
Stefan Janssen,       
Bundesvereinigung für Recycling-Baustoffe e. V. (BRB), Berlin

13:55 – 14:25 Uhr 
Bodenmaterial, Nebenprodukt und Abfallende –  
aktuelle Rechtsprechung des EuGH zum „Porr- 
Urteil“ mit seinen praktischen Konsequenzen 
RA Gregor Franßen,      
Franßen & Nusser Rechtsanwälte PartGmbB, Berlin

14:30  Mittagsimbiss

Einladung

20. Rohstoffkolloquium 

10. Mai 2023

im  IGZ INNO-LIFE · Badepark 3 · 39218 Schönebeck

Informationen und Anmeldung unter  
www.se-servicegesellschaft.de/
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Leserbrief von W. Streller

Liebe „Klimaaktivisten vom Heidbogen“ in Laußnitz,
auch	ich	war	1989	als	junger	Mann	in	der	ehemaligen	DDR	
für	 Freiheit	 und	Bürgerrechte	 auf	 der	 Straße	 demonstrie-
ren.	Seitdem	bin	ich	nach	wie	vor	ein	großer	Fan	unserer	
Demokratie.	 Bis	 heute	 habe	 ich	 den	 Glauben	 an	 den	
Rechtsstaat	nicht	verloren.

Was	 Ihr	 jedoch	 mit	 Euren	 fragwürdigen	 Aktionen	 ver-
anstaltet,	hat	mit	Demokratie	und	Rechtsstaatlichkeit	wenig	
zu	 tun	 und	 ist	 auch	 keineswegs	 ein	 Beitrag	 zur	 Rettung	
des	Klimas	bzw.	zur	Erhaltung	der	Artenvielfalt.	Man	muss	
ja	ein	Bergwerk	oder	eine	Kiesgrube	nicht	unbedingt	schick	
finden	 (außer	 vielleicht	 im	 Sommer	 als	 Kiesbadesee	…),	
aber	ganz	ohne	geht	es	nun	leider	auch	im	21.	Jahrhundert	
nicht.	 Habt	 Ihr	 Euch	 einmal	Gedanken	 darüber	 gemacht,	
wie	viele	Rohstoffe	(auch	eben	Quarzsand)	in	Euren	Han-
dys	verbaut	sind?	Oder	wie	viel	Sand	und	Kies	die	Trink-
wasseraufbereitung	Eures	Wasserwerkes	zur	Aufbereitung	
des	Wassers	 benötigt,	 wenn	 Ihr	 Euch	 zu	Hause	 duscht?	
Oder	 dass	 jede	 Straßenbahn	 bzw.	 Zug	 das	 ganze	 Jahr	
über	Lokstreusand	benötigt,	um	sicher	anfahren	und	brem-
sen	zu	können?	All	diese	Fragen	könntet	Ihr	vielleicht	be-

antworten,	 wenn	 Ihr	 regelmäßig	 Eurer	 Schulpflicht	 nach-
kommen	würdet.	Eine	Pflicht,	die	in	vielen	Ländern	dieser	
Erde	 Millionen	 Kinder	 als	 Privileg	 ansehen,	 wenn	 diese	
auch	für	Euren	Wohlstand	arbeiten	müssen!

Wenn	dann	noch	(ganz	zufällig	zur	gleichen	Zeit)	vier	Fahr-
zeuge	vom	Sachsenforst	 in	der	Stadt	Leipzig	 in	Flammen	
aufgehen,	 wird	 das	 Verständnis	 und	 die	 Sympathie	 für	
Eure	–	sicher	im	Kern	gut	gemeinten	Ziele	–	in	der	breiten	
Öffentlichkeit	eher	noch	weiter	schwinden	als	zunehmen.

An	dieser	Stelle	 ein	 großes	Dankeschön	an	 alle	Einsatz-
kräfte	von	Polizei,	THW,	Rettungsdienst,	Landratsamt	und	
Sachsenforst,	 die	 diesen	 Einsatz	 sehr	 professionell	 und	
gewaltfrei	 beendet	 haben.	 Bleibt	 zum	 Schluss	 noch	 die	
Hoffnung,	dass	wenigstens	die	Kosten	für	die	Entsorgung	
der	 gewaltigen	 Abfallmengen	 aus	 dem	 Heidebogen	 den	
Verursachern	 berechnet	 werden.	 Aber	 wie	 gesagt,	 noch	
habe	 ich	den	Glauben	an	unseren	Rechtsstaat	 nicht	 ver-
loren	…

Wolfram	Streller,	Betriebsleiter	Werk	Laußnitz,	Euroquarz	GmbH

UVMB-Terminkalender
27.	April	2023	in	Langelsheim 
Seminar Ladungssicherung 
UVMB,	VBF	Nord 
www.vbf-nord.de

10.	Mai	2023	in	Schönebeck 
20. Rohstoffkolloquium 
UVMB 
www.uvmb.de

11.	–	12.	Mai	2023	in	Eilenburg,	Leipzig	und	Oschatz 
30. Unternehmertreffen der Beton- und Fertig-
teilindustrie   
BAU-ZERT,	FBF	Sachsen/Thüringen,	UVMB	und	VBF	Nord 
www.vbf-nord.de

31.	Mai	2023	in	Leipzig 
Arbeitskreis Technik + Juniorenkreis 
UVMB 
www.uvmb.de

8.	–	10.	Juni	2023	in	Berlin-Köpenick 
Verbandstage 2023 
UVMB,	BAU-ZERT 
www.uvmb.de

19.	September	2023	in	Großburgwedel 
Arbeitskreis „Betriebsleiter‟ 
UVMB,	VBF	Nord 
www.uvmb.de

27.	September	2023	 
Thüringer Baustofftag 
UVMB,	TLUBN,	IHK	Ostthüringen	und	VWT 
www.uvmb.de

23.	–	24.	Januar	2024	in	Leipzig 
Werk- und Prüfstellenleiterschulung 
BAU-ZERT,	BÜV	Nord,	VBF	Nord,	UVMB 
www.uvmb.de

Weitere	Termine	finden	Sie	ab	Seite	35.
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FACHGRUPPE ASPHALT

Terminkalender
8.	Juni	2023	in	Berlin-Köpenick 
Mitgliederversammlung FG Asphalt 
UVMB 
www.uvmb.de

24.	November	2023	in	Rostock-Warnemünde 
DAV-Regionalversammlung Nord 
Deutscher	Asphaltverband	(DAV) 
www.asphalt.de

21.	Februar	2024	in	Berchtesgarten 
DAV / DAI-Mitgliederversammlung 2024 
Deutscher	Asphaltverband	(DAV) 
www.asphalt.de

21.	–	23.	Februar	2024	in	Berchtesgaden 
22. Deutsche Asphalttage 
Deutscher	Asphaltverband	(DAV) 
www.deutsche-asphalttage.de/

18.	–	20.	März	2024	in	Willingen 
DAV / DAI-Asphaltseminar 
Deutscher	Asphaltverband	(DAV) 
www.asphalt.de

	Weitere	Termine	finden	Sie	ab	Seite	35.

Gemeinschaftsprojekt E|MPOWER demonstriert dynamisches Laden von 
Elektrofahrzeugen auf deutschen Autobahnen

Der	Lehrstuhl	Fertigungsautomatisierung	und	Produktions-
systematik	 (FAPS)	 der	 Friedrich-Alexander-Universität	 ist	
Konsortialführer	des	Verbundprojekts	E|MPOWER,	mit	den	
Partnern	 VIA	 IMC,	 Autobahn	 GmbH,	 Electreon,	 Risomat	
und	 TH-Nürnberg.	 Das	 Projekt	 wird	 vom	 Bundes-
ministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	im	Rahmen	des	
Programms	 “Elektro-Mobil”	 gefördert	 und	 von	 der	 Deut-
schen	Autobahn	GmbH	unterstützt.	Ein	Kernziel	des	Pro-
jektes	ist	die	Integration	der	kabellosen	Electric	Road	Sys-
tem	 (ERS)-Technologie	 von	 Electreon	 auf	 einem	
1-km-Abschnitt	 der	Autobahn	 in	 Nordbayern.	 Bei	 diesem	
ERS	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	 induktive	 Ladetechnologie,	
die	direkt	in	die	Fahrbahn	integriert	ist	und	eine	kontaktlose	
Energieübertragung	auf	parkende	und	fahrende	Fahrzeuge	
ermöglicht.

“Das	Projekt	E|MPOWER	ist	der	nächste	wichtige	Schritt,	
um	 die	 induktive	 Ladetechnologie	 für	 Elektrofahrzeuge	
einer	breiten	Öffentlichkeit	näher	zu	bringen	und	Deutsch-
land	 als	 Vorreiter	 im	 Bereich	 der	 Produktionstechnologie	
zu	positionieren.	Das	Projekt	kann	nahtlos	an	die	Erkennt-
nisse	 des	 erfolgreich	 abgeschlossenen	 Projekts	 E|ProFIL	
sowie	 des	 laufenden	 Projekts	 E|ROAD	 anknüpfen,	 die	

beide	 ebenfalls	 vom	 Institut	 FAPS	 koordiniert	 werden.”	
Prof.	Dr.-Ing.	Jörg	Franke,	Friedrich-Alexander-Universität

“Das	Projekt	E|MPOWER	 ist	ein	wichtiger	Schritt	 zur	De-
karbonisierung	 des	 Verkehrs	 in	 Deutschland	 und	 letztlich	
der	 ganzen	 Welt.”	 Dr.	 Andreas	 Wendt,	 Geschäftsführer,	
Electreon	Deutschland	GmbH.	Für	Electreon	folgt	das	Pro-
jekt	 auf	 den	 erfolgreichen	 Bau	 der	 ersten	 induktiven	 Lö-
sung	 in	Karlsruhe	 im	 Jahr	 2021	 und	wird	 diese	 in	 einem	
deutlich	 größeren	Maßstab	 präsentieren.	Gemeinsam	mit	
dem	Institut	FAPS,	der	Technischen	Hochschule	Nürnberg,	
der	Risomat	GmbH	Co.KG	und	der	VIA	IMC	GmbH	soll	die	
Skalierbarkeit	von	ERS	verbessert	werden.

Das	 Projekt	 E|MPOWER	mit	 einem	Gesamtvolumen	 von	
über	7,5	Millionen	Euro	startete	im	Juli	2022	und	wird	vom	
DLR	Projektträger	administrativ	begleitet.

Friedrich-Alexander-Universität	|	gek.	17.11.2022
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Forschung

Heißasphalt im Winter

In	 der	 Firmengruppe	 Dr.	 Hutschenreuther	 werden	 regel-
mäßig	 Forschungsarbeiten	 und	 Produktentwicklungen	
durchgeführt.	

In	 Zusammenarbeit	 zwischen	 der	 Dr.	 Hutschenreuther	
Ingenieurgesellschaft	für	bautechnische	Prüfung	mbH	und	
der	 Leitung	 des	 Straßenbetriebshofes	 der	 Landeshaupt-
stadt	 Erfurt	 wurde	 ein	 neues	 Anwendungsverfahren	 zur	
Sanierung	von	Schlaglöchern	und	Fehlstellen	im	Straßen-
belag	entwickelt	–	PFA®	(Pothole	Filling	Asphalt).

Grundidee	des	Verfahrens	ist,	ein	Heißmischgut,	das	auch	
im	Winter	 zur	Schlaglochfüllung	 verarbeitet	werden	 kann.	
Es	kann	unter	ungünstigen	Witterungsverhältnissen	und	in	
den	 Zeiten,	 in	 denen	 die	 Asphaltmischanlagen	 infolge	
Winterpause	 nicht	 produzieren,	 genutzt	 werden.	 Dr.	 Hut-
schenreuther	 hat	 für	 diese	 Anwendungszwecke	 ein	
Asphaltmischgut	 entwickelt,	 dass	 sich	 infolge	 gezielter	
Bindemittelmodifizierung	dafür	hervorragend	eignet.

Bereits	 im	 Winter	 2021/	 22	 wurde	 auf	 dem	 Straßen-
betriebshof	 des	 Tiefbau-	 und	 Verkehrsamtes	 Erfurt	 ein	
selbstentwickeltes	Asphaltgemisch	produziert,	um	Straßen-
schäden	 auch	 in	 den	 kalten	Monaten	 reparieren	 zu	 kön-
nen.	 100	 Tonnen	 Material	 standen	 im	 Winter	 2021/2022	
zur	Verfügung.	Das	reichte	für	rund	2.000	Schlaglöcher.

Zum	Einsatz	kommt	dabei	eine	angemietete	Aufbereitungs-
anlage,	die	stündlich	bis	zu	3	Tonnen	ca.	180	Grad	Celsius	
heißen	 Asphalt	 aus	 vorkonfektionierten	 Gesteins-
körnungen,	 Bitumenblöcken	 und	 Additiven	 herstellt.	 Das	
Ergebnis:	ein	optimales	Füllmaterial	für	Schlaglöcher	oder	
andere	 Asphaltschäden	 in	 den	 kalten	 Monaten.	 Der	 As-
phalt	 ist	 leicht	 zu	 mischen,	 eignet	 sich	 perfekt	 für	 den	
Handeinbau	 und	 die	 bearbeitete	 Fläche	 ist	 nach	 kurzer	
Zeit	 wieder	 befahrbar.	 Die	 Reparatur	 ist	 im	 Vergleich	 zu	
Schlaglochfüllungen	mit	Kaltasphalt	im	Regelfall	dauerhaft	
und	das	Material	ist	sogar	vollständig	recyclingfähig.

„Der	 Winter	 wird	 für	 Straßen	 gleich	 doppelt	 zur	 Be-
währungsprobe.	Durch	feine	Risse	dringt	Wasser	ein,	das	
sich	 bei	 Frost	 ausdehnt.	 Schlaglöcher	 entstehen.	 Gleich-
zeitig	befinden	sich	die	Asphaltmischanlagen	in	der	Winter-
pause.	 Viele	 Straßenverwaltungen	 greifen	 dann	 immer	
noch	 auf	 Kaltasphalt	 zurück.	 Er	 ist	 häufig	 günstiger,	 ein-
fach	 einzubauen	 –	 aber	 kurzlebig.	 Oft	 müssen	 mit	 Kalt-
asphalt	 verfüllte	 Schlaglöcher	 innerhalb	 weniger	 Monate	
zweimal	 angefasst	 werden.	 Das	 passiert	 uns	 mit	 dem	
Winterasphalt	 nicht	mehr“,	 freut	 sich	 Jörg	Teubner,	 Leiter	
des	städtischen	Straßenbetriebshofes,	bereits	2022.

Das	Aufbereiten	und	der	Einbau	von	Winterasphalt	sind	im	
Straßenbetriebshof	 längst	 zur	 Routine	 geworden.	 Die	 im	
Jahr	 2010	 eingeführte	 „PFA-Technologie“	 wurde	 konse-
quent	 weiterentwickelt.	 Die	 Schadstelle	 wird	 zunächst	
fachgerecht	 ausgefräst	 oder	 ausgestemmt.	 Bei	 Feuchtig-
keit	 oder	 besonders	 kalten	 Temperaturen	 wird	 sie	 mit	
einem	 Flächenerhitzer	 getrocknet	 und	 gleichzeitig	 vor-
gewärmt,	 um	 sie	 für	 den	Einbau	 vorzubereiten.	 In	 einem	
Thermo-Asphalt-Container	wird	der	Winterasphalt	von	der	
Mischanlage	zur	Einbaustelle	 transportiert.	Von	Hand	ein-
gebaut	 wird	 das	 Material	 nachfolgend	 mit	 einer	 Kombi-
walze	 oder	 Rüttelplatte	 verdichtet.	 In	 weniger	 als	 einer	
Stunde	ist	der	fertig	eingebaute	Asphalt	so	weit	abgekühlt,	
dass	er	für	den	Verkehr	freigegeben	werden	kann.	So	ga-
rantiert	 die	 Stadtverwaltung	 Erfurt	 auch	 im	 Winter	 gute	
Fahrt	auf	Erfurts	Straßen.

Einen	 ausführlichen	 aktuellen	 Bericht	 zu	 diesem	 Heiß-
asphalt	finden	Sie	in	Asphalt	&	Bitumen	1/2023.

 S Heiß	und	dampfend	kommt	der	Winterasphalt	aus	der	Mischanlage.	|	
Foto:	Stadtverwaltung	Erfurt
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FACHGRUPPE GESTEINSBAUSTOFFE

Terminkalender
9.	Mai	2023,	online	 	 	 	 	
28.	September	2023,	online 
Biodiversitätsdatenbank 
Bundesverband	Baustoffe	–	Steine	und	Erden 
www.baustoffindustrie.de

8.	Juni	2023	in	Berlin-Köpenick 
Mitgliederversammlung FG Gesteinsbaustoffe 
UVMB 
www.uvmb.de	

7.	–	8.	November	2023	in	Willingen 
Genehmigungsverfahren in Rohstoffbetrieben 
GEOPLAN	GmbH 
www.geoplanGmbH.de

14.	–	17.	Januar	2024	in	Telfs	/	Österreich 
70. Winterarbeitstagung 
iste,	BIV,	MIRO,	UVMB,	BTB,	bbs	und	andere 
www.iste.de

Weitere	Termine	finden	Sie	ab	Seite	35.

69. Winterarbeitstagung 

Wie lösen wir die Herausforderungen der Industrie?
Der	 Industrieverband	 Steine	 und	 Erden	 Baden-Württem-
berg	 und	 der	 Bayerische	 Industrieverband	 Steine	 und	
Erden	veranstalten	 jährlich	eine	Winterarbeitstagung-	und	
das	 bereits	 zum	69.	Mal,	 auch	 der	UVMB	 ist	 regelmäßig	
Kooperationspartner.	 In	 diesem	 Jahr	 ging	 es	 um	 die	
Herausforderungen	 der	 Industrie.	 Zu	 Gast	 waren	 hoch-
karätige	 Referenten	 wie	 Dr.	 Christoph	 Heusgen,	 Vor-

sitzender	 der	 Münchner	 Sicherheitskonferenz.	 Fazit	 der	
Tagung:	 Die	 Herausforderungen	 bleiben	 brisant	 –	 die	 In-
dustrie	bleibt	aber	mindestens	genauso	innovativ.	

Einen	ausführlichen	Bericht	können	Sie	hier	finden:	
https://ogy.de/exn4
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Übergangsregelungen zur Ersatzbaustoffverordnung Berlin   
Die	Senatsverwaltung	 für	Umwelt,	Mobilität,	Verbraucher-	
und	Klimaschutz	Berlin	hat	Übergangsregelungen	zur	Ver-
wertung	 mineralischer	 Ersatzbaustoffe	 im	 Zeitraum	
1.	Januar	2023	bis	zum	Inkrafttreten	der	Ersatzbaustoffver-
ordnung	am	1.	August	2023	herausgegeben.

Mit	 den	 Übergangsregelungen	 ist	 eine	 Anwendung	 der	
EBV	 bereits	 ab	 dem	 1.	 Januar	 2023	 alternativ	 zu	 den	
gegenwärtig	noch	geltenden	Regelungen	möglich,	um	die	
Einführung	 des	 neuen	 Bundesrechts	 zu	 fördern	 und	
Doppeluntersuchungen	zu	vermeiden.	

Berlin	 stellt	 außerdem	 in	 einer	 Liste	 der	 Gleichwertigkeit	
die	 Materialklassen	 der	 Ersatzbaustoffverordnung	 den	
Materialklassen	 nach	 den	 Technischen	 Regeln	 Boden	
sowie	der	LAGA	M	20	gegenüber.	Die	Liste	ermöglicht	bei	

laufenden	 Baumaßnahmen,	 die	 nach	 den	 landesspezi-
fischen	Regelungen	genehmigt	wurden,	jedoch	bis	zum	In-
krafttreten	 der	 EBV	 im	August	 2023	 nicht	 abgeschlossen	
sind,	 die	 Zuordnung	 zu	 den	 Materialklassen	 nach	 EBV,	
ohne	dass	eine	erneute	analytische	Prüfung	durchzuführen	
ist.

Andere	 Pflichten,	 insbesondere	 wasserrechtliche,	 natur-
schutzrechtliche	 und	 bautechnische	 Anforderungen	 blei-
ben	unberührt,	es	gibt	jedoch	den	expliziten	Hinweis	an	die	
genehmigenden	 Behörden,	 etwaige	 Entscheidungen	 be-
reits	nach	den	Regelungen	der	EBV	zu	treffen.

Die	 Übergangsregelungen	 stehen	 unter	 folgendem	 Link	
zur	Verfügung:	https://ogy.de/i7fw

Bert	Vulpius,	UMVB

Entsorgungs- & Recycling-Kreisläufe mit der WDV2024 TEAM

PRAXIS EDV-Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG
Lange Straße 35 | D 99869 Pferdingsleben
www.praxis-edv.de | Tel.: +49 (0) 36258 566 0 | info@praxis-edv.de

Verfolgen Sie Stoffströme vom Abbruch bis zur Aufbereitung, 
Planen und Disponieren Sie Abfallleerungen und begleiten

Sie Recyclingprozesse mit unseren Tools und Apps
der WDV2024 TEAM. 

Containermanagement
Disposition, Bewegung und
Abrechnung von Containern

Wechselbehälter
Leerung gewerblicher Abfälle
mit mobiler Tourenbegleitung

Annahmeverwaltung
Prüfung der angenommenen
Materialmenge an der Waage

Abbruch & Entsorgung
Stoffströme von / zur Baustelle

Haufwerksverwaltung
Lagerung, Sortierung und
Aufbereitung des Materials

Abfalldeklaration
Abfallschlüsselnummern
zur Abfallklassifizierung

REDUZIERTER
Verwaltungsaufwand

AUTOMATISIERTE
Abläufe

DIGITALISIERTE
Datenbasis

EINGESPARTE
Bearbeitungszeit

–	Anzeige	–
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FACHGRUPPE BETON & MÖRTEL

Terminkalender
8.	Juni	2023	in	Berlin-Köpenick 
Mitgliederversammlung FG Beton & Mörtel 
UVMB 
www.uvmb.de	

2024	in	Hamburg 
Praxis Transportbeton 
Bundesverband	der	Deutschen	Transportbetonindustrie 
www.transportbeton.org

Weitere	Termine	finden	Sie	ab	Seite	35.

BTB-Monatsbrief

Der	 Bundesverband	 der	 Deutschen	 Transportbeton-
industrie	 (BTB)	 informiert	 in	 der	 239. Ausgabe	 über	 fol-
gende	Themen:

• BTB-Fahrerschulung	und	Richtig-liefern-Serie	in	
neuen	Übersetzungen

• BTB-Kooperation	mit	Ausbildung.de	geht	weiter
• Neuer	Bericht	der	Initiative	Kreislaufwirtschaft	Bau
• Kostenindex	Transportbeton:	Preisanstiege	zu	

Jahresbeginn	setzen	sich	fort

• Neue	Ausgabe	von	„update“
• Neu:	CSC-Förderpartnerschaft	für	Unternehmen	

benachbarter	Branchen

Den	Monatsbrief	haben	unsere	Mitglieder	der	Fachgruppe	
Beton	 und	 Mörtel	 bereits	 erhalten.	 Interessenten	 können	
sich	an	die	UVMB-Geschäftsstelle	Leipzig	wenden	oder	ihn	
im	 BTB-Mitgliederbereich	 unter	 www.transportbeton.org 
finden.

Schlussbericht

Sichere Betonförderung – Pumpbarkeit und Pumpstabilität
Die	Pumpbarkeit	 und	Pumpstabilität	 ist	 nicht	 nur	 von	der	
Betonzusammensetzung	 abhängig.	 Vielmehr	 stellen	 sich	
die	Pumpbarkeit	und	die	Pumpstabilität	als	komplexes	Zu-
sammenspiel	aus	den	Beton-	und	Vorlaufmischungseigen-
schaften,	 den	 maschinentechnischen	 Randbedingungen,	
der	Pumpleitungskonstellation	und	der	Pumpregie	dar.	Ziel	
des	 Forschungsvorhabens	 AiF	 Nr.	 20947	 BG	 „Sichere	
Betonförderung:	Pumpbarkeit	und	Pumpstabilität“	war	es,	
wissenschaftliche	Grundlagen	 für	einen	sicher	beherrsch-
baren	und	damit	störungsfreien	Pumpprozess	zu	schaffen	
und	 diese	 Grundlagen	 in	 Form	 von	 Anwendungs-

empfehlungen	und	-hinweisen	bereitzustellen.	Im	Rahmen	
des	letzten	Arbeitspaketes	fanden	in	Aichtal	Großpumpver-
suche	 vom	 29.	 März	 bis	 zum	 8.	 April	 2022	 statt.	 Diese	
Pumpversuche	stellen	den	Abschluss	der	experimentellen	
Arbeiten	 dar,	 bei	 dem	 die	 im	 Labormaßstab	 erarbeiteten	
Grundlagen	 und	 Erkenntnisse	 auf	 einen	 praxisrelevanten	
Maßstab	skaliert	und	dabei	validiert	werden	können.	Den	
umfangreichen	 Schlussbericht	 des	 Forschungsprojektes	
veröffentlicht	am	1.	März	2023	finden	Sie	unter:		
https://ogy.de/g92q
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Warum gehören Wärmeschutz und Wärmepumpen zusammen?
Antworten	auf	diese	Frage	gibt	eine	neue	Studie	des	Insti-
tuts	 für	 Energie	 und	 Umweltforschung	 (ifeu,	 Heidelberg)	
und	des	Forschungsinstituts	 für	Wärmeschutz	(FIW,	Mün-
chen)	 im	Auftrag	 des	 Verbands	 für	 Dämmsysteme,	 Putz	
und	Mörtel	 (VDPM,	 Berlin).	 Die	 Ergebnisse	 zeigen,	 dass	
zur	 Wärmepumpen-Boomphase	 unbedingt	 eine	 Wärme-
schutz-Offensive	im	Bestand	hinzukommen	muss.	Für	das	
Fachhandwerk	 stellt	 sie	 einen	 Wachstumsmarkt	 dar,	 auf	
den	 zu	 setzen	 sich	 lohnt.	 Natürlich	 auch	 im	 Sinne	 des	
Klimaschutzes.

„Wärmeschutz	 und	 Wärmepumpen	 sind	 gemeinsam	 viel	
effizienter	 als	 jede	 einzelne	 Technologie	 für	 sich.	 Kombi-
niert	tragen	sie	dazu	bei,	die	elektrische	Energie	effektiver	
zu	 nutzen,	 durch	 gedämmte	 Gebäude	 den	 Heizwärme-
bedarf	 zu	senken	und	auch	das	Stromnetz	zu	entlasten“,	
erklärt	ifeu-Geschäftsführer	Dr.	Martin	Pehnt.

Wärmepumpen	 arbeiten	 am	 effizientesten	 mit	 niedrigen	
Vorlauftemperaturen	 (<55°C)	 in	 gut	 gedämmten	 Ge-
bäuden.	 In	 ungedämmten	 Häusern	 braucht	 es	 leistungs-
stärkere,	 teurere	 Geräte	 mit	 höherem	 Stromverbrauch.	
Professor	 Dr.	 Andreas	 Holm,	 Institutsleiter	 FIW:	 „Die	
Bundesregierung	strebt	an,	dass	ab	2024	jährlich	500.000	
neue	Wärmepumpen	eingebaut	werden.	Aber	erst	die	Hälf-
te	aller	Gebäude	sind	 in	Deutschland	bisher	auf	den	Ein-
satz	dieser	Geräte	vorbereitet,	also	Niedertemperatur-rea-
dy.	 Das	 sorglose	 Einbauen	 von	 Wärmepumpen	 in	
ungeeignete	Gebäude	zieht	nicht	nur	hohe	 laufende	Kos-

ten	 nach	 sich,	 sondern	 überlastet	 auch	 die	 Strom-
erzeugung,	die	Stromnetze	und	damit	die	Umwelt.	Deshalb	
wird	 der	 Einbau	 von	Wärmepumpen	 in	 ungeeignete	 Ge-
bäude	 seit	 2023	 richtigerweise	 auch	 nicht	 mehr	 staatlich	
gefördert.“

Einleuchtend	 dürfte	 sein,	 dass	 die	 extrem	 gestiegenen	
Energiepreise	 Besitzer	 gedämmter	Gebäude	weniger	 be-
treffen.	Aus	Sicht	des	VDPM	ist	darüber	hinaus	eine	diffe-
renzierte	Betrachtung	in	der	Argumentation	des	Fachhand-
werks	 gegenüber	 dem	 Hausbesitzer	 notwendig.	 VDPM- 
Hauptgeschäftsführer	 Dr.	 Hans-Joachim	 Riechers:	 „Wir	
haben	als	Verband	den	Wärmeschutz	nie	als	Selbstzweck	
gesehen.	 Die	Wärmedämmung	 ist	 immer	 das	Mittel	 zum	
Zweck.	 Mit	 Hilfe	 der	 Wärmedämmung	 werden	 Gebäude	
‚Niedertemperatur-ready‘	 und	 der	 Einsatz	 von	 Wärme-
pumpen	wird	sinnvoll.“	Diese	Botschaft	muss	an	die	Haus-
besitzer	 klar	 kommuniziert	werden,	 sonst	wächst	mit	 den	
hohen	Stromkosten	einer	Wärmepumpe	im	ungedämmten	
Haus	der	Frust	der	Besitzer.	Und	noch	ein	Aspekt	ist	wich-
tig:	„Das	oft	empfohlene	Vergrößern	von	Heizkörpern	kann	
zum	 Erreichen	 der	 Niedertemperatur-Readiness	 zwar	
vorübergehend	 helfen.	 Aber	 es	 senkt	 nicht	 den	 Heiz-
wärmebedarf.	Für	die	 langfristigen	Gebäudeziele	wäre	es	
besser,	 von	 vornherein	 in	 einen	 ausreichenden	 Wärme-
schutz	 statt	 in	 überdimensionale	 Heizkörper	 zu	 in-
vestieren“,	erläutert	Peter	Mellwig,	der	die	Studie	beim	ifeu	
betreut	hat.

Gedämmte Gebäude senken Strom-Spitzenlast
Das	 Expertenteam	 von	 ifeu	 und	 FIW	 hat	 auch	 die	 Aus-
wirkungen	 verstärkten	 Wärmeschutzes	 auf	 das	 Energie-
system	und	die	Netze	untersucht	und	damit	eine	erweiterte	
Dimension	des	Themas	erschlossen:	Bis	 zu	 sechs	Millio-
nen	 neue	Wärmepumpen,	 15	 Millionen	 Elektroautos	 und	
eine	Million	Ladepunkte	bis	2030	treiben	den	Strombedarf	
deutlich	 nach	 oben.	 Zu	 große	 Spitzenlasten	 vor	 allem	 in	
der	 kalten	 Jahreszeit	 können	 das	 lokale	 Stromnetz	 über-
lasten.	 In	der	Studie	heißt	es:	Gedämmte	Gebäude	redu-
zieren	die	Strom-Spitzenlast	im	Winter	um	den	Faktor	2	–	3	
und	 tragen	damit	nicht	nur	 zur	Netzstabilität	 bei,	 sondern	
vermindern	auch	die	benötigten	Netzkapazitäten	deutlich.

Dr.	 Riechers	 ergänzt:	 „Die	 Bundesnetzagentur	 hat	 mit	
ihrem	 Vorschlag	 zur	 Änderung	 des	 Energiewirtschafts-
gesetzes	 (§14a)	 eine	 klare	 Ansage	 gemacht.	 Als	 große	
Stromverbraucher	sollen	Wärmepumpen	zur	Verhinderung	
von	Netzausfällen	künftig	zu	Spitzenzeiten	abgeregelt	wer-

 S Erst	ca.	die	Hälfte	der	Gebäude	in	Deutschland	ist	Niedertem-
peratur-ready	und	damit	vorbereitet	für	den	Einbau	einer	
effizient	arbeitenden	Wärmepumpe.	|	Abb:	VDPM
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den	können,	was	–	wie	unsere	Studie	zeigt	–	eben	dann	
am	 besten	 geht,	 wenn	 die	 Gebäude	 mindestens	 Nieder-
temperatur-ready	sind.“	Besitzer	gedämmter	Häuser	brau-
chen	 sich	 bei	 einem	 temporären	Abschalten	 oder	 einem	
Stromausfall	 keine	 Sorgen	 zu	 machen,	 weil	 es	 kaum	
Wärmeverluste	gibt	und	der	Temperaturabfall	nicht	spürbar	
ist.	Ungedämmte	Häuser	dagegen	kühlen	sehr	viel	schnel-
ler	 aus	 und	 müssen	 dann	 –	 abgesehen	 vom	 massiven	
Komfortverlust	 –	 mit	 viel	 Energieaufwand	 wieder	 auf-
geheizt	werden.

Wärmeschutz-Offensive muss kommen
Immer	mehr	 Hausbesitzer	 wollen	 einen	 Beitrag	 zur	 Sen-
kung	der	CO2-Emissionen	 leisten.	Auch	hier	 lässt	sich	ar-
gumentativ	aufsetzen.	Die	an	der	VDPM-Studie	beteiligten	
Wissenschaftler	 formulieren	ganz	klar:	 „Ein	guter	Wärme-
schutz	 ist	 unverzichtbar	 für	 die	 Erreichung	 der	 Klima-
schutzziele	 im	 Gebäudesektor.	 Je	 entschlossener	 der	

Wärmebedarf	 gesenkt	 wird,	 desto	 wahrscheinlicher	 und	
einfacher	wird	die	Dekarbonisierung.	Gerade	 in	Kombina-
tion	 mit	 Wärmepumpen	 bieten	 gedämmte	 Gebäude	 jene	
wesentlichen	Vorteile,	ohne	die	die	gesamte	Zielerreichung	
aufs	Spiel	gesetzt	wird.	Deshalb	brauchen	wir	schnell	eine	
Wärmeschutz-Offensive!“	Klar	 ist	auch:	Selbst	wenn	man-
gels	Alternativen	ein	Gebäude	weiter	mit	Gas	oder	Öl	be-
heizt	werden	muss,	ist	die	Wärmedämmung	der	Schlüssel,	
die	CO2-Emissionen	entscheidend	zu	senken.

Die	 VDPM-Studie	 „Wärmeschutz	 und	 Wärmepumpe	 –	
warum	 beides	 zusammengehört“	 steht	 auf	 den	 Website	
www.vdpm.info	 zum	 Gratis-Download	 bereit.	 Kurzgefasst	
lässt	 die	 Studie	 sich	 in	 einem	 exklusiven	 „Policy	 Paper“	
nachlesen,	 das	 es	 ebenfalls	 auf	 der	 Internetseite	 des	
VDPM	gibt.

Verband	für	Dämmsysteme,	Putz	und	Mörtel	|	PM	vom	08.03.2023

Heidelberg Materials übernimmt die Berliner RWG I Holding GmbH von 
ADCURAM

Die	Heidelberger	Sand	und	Kies	GmbH,	ein	Tochterunter-
nehmen	von	Heidelberg	Materials,	hat	die	Berliner	RWG	I	
Holding	 GmbH	 zum	 9.	 Januar	 2023	 von	 der	ADCURAM	
Group	GmbH	übernommen.	RWG	I	Holding	GmbH	ist	ein	
führendes	Unternehmen	im	Bereich	Abbruch	und	Baustoff-
recycling	 mit	 weiteren	 ergänzenden	 Geschäftsbereichen.	
Mit	 drei	 attraktiven	 Standorten	 in	 Berlin	 und	 250	 Be-
schäftigten	 erwirtschaftet	 das	 Unternehmen	 mehr	 als	
50	Millionen	Euro	Umsatz	pro	Jahr.

Christian	 Knell,	 Sprecher	 der	 Heidelberg	 Materials	 Ge-
schäftsleitung	Deutschland,	sagt:	„Mit	dem	Kauf	der	RWG	
stärkt	 die	 Heidelberger	 Sand	 und	 Kies	 GmbH	 ihre	 zwei-
gleisige	Rohstoffstrategie	im	Großraum	Berlin.	Neben	den	
primären	 mineralischen	 Rohstoffen	 können	 künftig	 ver-
stärkt	auch	rezyklierte	Gesteinskörnungen,	unter	anderem	
zur	Herstellung	von	Recyclingbetonen	angeboten	werden.	
Unser	 langfristiges	 Ziel	 ist	 es,	 eine	 Kreislaufwirtschaft	 zu	
etablieren	und	damit	bei	der	Herstellung	unserer	Produkte	
dem	Einsatz	von	 rezyklierten	Gesteinskörnungen	Vorrang	
gegenüber	Primärrohstoffen	zu	geben.“

Heidelberger	Sand	und	Kies	Geschäftsführer	Thomas	Witt-
mann	ergänzt:	„Die	RWG	mit	ihrer	Marktpräsenz	und	ihrem	

guten	Ruf	 in	der	Branche	passt	hervorragend	zu	uns	und	
wird	mit	 dazu	 beitragen,	 dass	wir	 der	 gestiegenen	Nach-
frage	 unserer	 Kunden	 nach	 nachhaltigen	 Baustoffen	 im	
Großraum	Berlin	entsprechen	können.“

ADCURAM	hatte	die	RWG-Gruppe	2019	im	Rahmen	einer	
Nachfolgelösung	 erworben	 und	 in	 den	 vergangenen	 Jah-
ren	das	Management-Team	aufgebaut,	die	Reporting-	und	
Finanzstrukturen	professionalisiert	und	noch	in	2022	einen	
Zukauf	getätigt,	um	das	Wachstumspotenzial	zu	stärken.

Henry	 Brickenkamp,	 Geschäftsführer	 bei	ADCURAM	 und	
operativ	 für	 die	 RWG-Gruppe	 verantwortlich,	 sieht	 die	
Transaktion	als	Bestätigung	des	Management	Teams:	„Die	
Geschäftsführer	 der	RWG-Gruppe	 haben	 in	 ihren	 jeweili-
gen	Bereichen	ihre	Marktposition	stetig	ausgebaut	und	das	
Unternehmen	 deutlich	 professionalisiert.	 Das	 Unter-
nehmen	ist	daher	klarer	Marktführer	in	Berlin.“	Broder	Ab-
rahamsen,	 ebenfalls	 ADCURAM-Geschäftsführer,	 fügt	
hinzu:	„Wir	freuen	uns,	mit	der	Heidelberg	Materials	einen	
renommierten	 Partner	 für	 RWG	 gefunden	 zu	 haben,	 der	
das	Unternehmen	auf	der	Erfolgsspur	weiterführen	wird.“

ADCURAM	Group	|	geä.	PM	vom	24.11.2022
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FACHGRUPPE BETONBAUTEILE

Terminkalender
8.	Juni	2023	in	Berlin-Köpenick 
Mitgliederversammlung FG Betonbauteile 
UVMB 
www.uvmb.de	

20.	–	22.	Juni	2023	in	Ulm 
67. BetonTage 2023 
FBF	Betondienst	GmbH 
www.betontage.de

Weitere	Termine	finden	Sie	ab	Seite	35.

Sichtbetonklassen – jetzt auch für Betonfertigteile
Mehrere	 Verbände	 der	
Betonfertigteilindustrie	
haben	das	neue	„Merk-
blatt	 Sichtbetonfertig-
teile“	 im	 Fraunhofer	
IRB	 Verlag	 veröffent-
licht.	 Es	 macht	 die	 im	
Ortbetonbau	etablierten	
Sichtbetonklassen	 end-
lich	 auch	 für	 Beton-
fertigteile	 sinnvoll	 an-
wendbar.	Planende	und	
Ausführende	 werden	
für	 Besonderheiten	 bei	
Sichtbetonfertigteilen	
sensibilisiert	 und	 über	
technische	 und	 ge-
stalterische	 Möglich-
keiten	informiert.

Mit	 Unterstützung	 von	 DEUTSCHE	 BETONBAUTEILE,	
einem	 Zusammenschluss	 von	 insgesamt	 13	 Verbänden	
der	Betonfertigteilindustrie,	haben	der	Verband	Beton-	und	
Fertigteilindustrie	 Nord	 (VBF	 Nord),	 der	 Bayerische	
Industrieverband	Baustoffe,	Steine	und	Erden	(BIV)	sowie	
UVMB	 das	 Merkblatt	 Sichtbetonfertigteile	 veröffentlicht.	
„Es	greift	die	seit	über	15	Jahren	im	Ortbetonbau	etablier-
ten	Sichtbetonklassen	auf	und	adaptiert	diese	für	den	Ein-
satz	 von	 Betonfertigteilen“,	 erläutert	 Dr.-Ing.	 Jens	 Uwe	
Pott,	 Geschäftsführer	 des	 VBF	 Nord.	 „Die	 bestehenden	
Anforderungen	und	Klassen	werden	dabei	um	spezifische	
Aspekte	des	Betonfertigteilbaus	ergänzt,	wie	zum	Beispiel	
ungeschalte	Betonoberflächen	und	Transport.“

Das	Merkblatt	richtet	sich	primär	an	Architekten	sowie	Pla-
nende	 und	 Herstellende	 von	 Betonfertigteilen	 mit	 Sicht-
beton.	Diesen	bietet	es	neben	der	Erweiterung	der	Klassen	
wertvolle	 Hinweise	 zur	 Planung,	 Ausschreibung,	 Aus-
führung	und	Beurteilung	von	Sichtbetonfertigteilen.	

„Wir	 geben	 damit	 Antworten	 auf	 immer	 wiederkehrende	
Fragen	aus	der	Praxis“,	freut	sich	Diana	Krüger,	Referentin	
Technik	und	Betrieb	beim	BIV.	Das	Merkblatt	wurde	in	den	
Jahren	 2018	 bis	 2022	 von	 Fachleuten	 aus	 dem	 ganzen	
Bundesgebiet	 erarbeitet.	 „Dabei	 stand	 für	 die	 Beteiligten	
die	Ausgewogenheit	der	Inhalte	mit	dem	Ziel	einer	breiten	
Akzeptanz	 der	 Fachöffentlichkeit	 im	 Mittelpunkt“,	 betont	
Dr.-Ing.	Stefan	Seyffert,	Technischer	Referent	beim	UVMB.

Das	 Merkblatt	 Sichtbetonfertigteile	 ist	 als	 Print-	 und	 E-
Book-Ausgabe	im	Fraunhofer	IRB	Verlag	veröffentlicht.	Es	
ist	 ab	 sofort	 über	 www.baufachinformation.de	 oder	 den	
Buchhandel	erhältlich.

Bibliographische Daten:
Merkblatt	Sichtbetonfertigteile
Hrsg.:	 Verband	 Beton-	 und	 Fertigteilindustrie	 Nord	 e.	V.	
(VBF	Nord);	 Unternehmerverband	Mineralische	 Baustoffe	
(UVMB)	 e.	V.;	 Bayerischer	 Industrieverband	 Baustoffe,	
Steine	und	Erden	e.	V.
2023,	88	S.,	zahlr.	Abb.	u.	Tab.,	Softcover
Fraunhofer	IRB	Verlag
ISBN	978-3-7388-0799-8	(Print)
ISBN	978-3-7388-0800-1	(E-Book)

DEUTSCHE	BETONBAUTEILE	|	PM	vom	23.02.2023
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Medientipp

Video zum Handbuch Carbonbeton
In	einem	Ernst	&	Sohn	Video-Format	ernsthaft	nachgefragt	
spricht	Philip	Kalkbrenner	 (Baustelle	Bauwesen)	mit	Prof.	
Josef	Hegger	(RWTH	Aachen)	und	Prof.	Manfred	Curbach	
(TU	 Dresden)	 allgemein	 über	 den	 Baustoff	 Carbonbeton	

und	 das	 „Handbuch	 Carbonbeton	 –	 Einsatz	 nicht-
metallischer	Bewehrung”.

 � https://youtu.be/V_UbfQ64qBQ

Das Magazin für Betonfertigteile – Betonwaren – Betonwerkstein

Neue Ausgabe punktum.betonbauteile
Das	Jahr	2023	steht	unter	dem	Leitthema	„Potenziale	von	
Betonbauteilen“	 und	 beleuchtet	 Schritt	 für	 Schritt	 die	 Be-
reiche	Haus-	und	Wohnungsbau,	Gala	Bau,	Verkehrsinfra-
struktur	 sowie	 Industrie-	 und	Gewerbebau,	 um	 ein	 ganz-
heitliches	 Bild	 der	 Branche	 sowie	 ihrer	 vielseitig	
einsetzbaren	Bauprodukte	wieder	zu	geben.	

Der	UVMB	und	weitere	Fach-	und	Landesverbände	 infor-
mieren	 mit	 der	 punktum.betonbauteile	 zu	 aktuellen	
Branchenentwicklungen	und	Verbandspositionen	 rund	um	
die	 Betonfertigteilindustrie	 sowie	 zu	 den	 Themenfeldern	
Technik,	Wirtschaftspolitik	und	Öffentlichkeitsarbeit,	Recht,	
Aus-	 und	 Weiterbildung,	 Veranstaltungen	 sowie	 For-
schung.

Unsere	 Mitgliedsunternehmen	 haben	 die	Ausgabe	 in	 ge-
druckter	 Form	 bereits	 erhalten.	 Interessenten	 können	 ein	
Exemplar	 über	 die	 Geschäftsstelle	 Leipzig	 beziehen.	 Im	
PDF-Format	 steht	 die	 punktum.betonbauteile	 auch	 als	
Download	 in	 der	 Mediathek	 auf	 www.uvmb.de	 zur	 Ver-
fügung.



Rohstoff und Umwelt

 22 03 | 2023

ROHSTOFF UND UMWELT

Rohstoffstrategie Sachsen 
Die	neue	Sächsische	Rohstoffstrategie	ist	seit	Ende	Febru-
ar	2023	online	(https://ogy.de/wy62)	verfügbar.

Sie	 setzt	 den	 strategischen	
Rahmen	 der	 künftigen	 sächsi-
schen	 Rohstoffpolitik	 in	 Form	
von	Zielen,	Leitlinien	und	Hand-
lungsschwerpunkten.	Grundlage	
bildet	hierbei	eine	ganzheitliche	
Betrachtung	 des	 Rohstoff-
bereichs	 und	 eine	 strategische	
Verknüpfung	 der	 Rohstoff-
potentiale	im	Freistaat	Sachsen.	
Neben	 der	 Erschließung	 und	
Nutzung	 heimischer	 Rohstoff-
quellen	durch	bergbauliche	Ge-
winnung	umfasst	dies	das	Roh-
stoffrecycling	 und	 erstmalig	
auch	 die	 die	 Nutzung	 nach-

wachsender	 Rohstoffe.	 Inwieweit	 der	 Spagat	 von	 den	
Primärrohstoffen	über	die	Sekundärrohstoffe	bis	hin	zu	den	
nachwachsenden	Rohstoffen	gelingt,	wird	die	Zukunft	zei-
gen.	

Der	 UVMB	 hat	 gemeinsam	 mit	 dem	 Geokompetenz-
zentrum	Freiberg	 versucht,	 sich	 inhaltlich	 in	die	Rohstoff-
strategie	des	Freistaates	Sachsen	einzubringen.	Leider	ist	

dies	nicht	im	vollen	Umfang	gelungen.	Wir	hoffen	dennoch,	
dass	 die	 Rohstoffstrategie	 in	 der	 Praxis	 gelebt	 und	 mit	
ihren	 Zielen	 ganzheitlich	 realisiert	 wird.	 Der	 UVMB	 wird	
seinen	 Beitrag	 zur	 Umsetzung	 der	 Strategie	 leisten	 und	
wie	 auch	 in	 der	 Vergangenheit	 deren	 Umsetzung	 ein-
fordern.			

Unter	anderem	finden	sich	in	der	Strategie	folgende	Hand-
lungsfelder:	

• Raumordnerische	Sicherung	von	Gebieten	für	den	
Rohstoffabbau	sowie	langfristige	Sicherung	von	
Rohstofflagerstätten	insbesondere	über	die	Fest-
legung	von	Vorranggebieten	und	der	Definition	eines	
staatlichen	Interesses

• Verstärkung	der	öffentlichen	Nachfrage	nach	
Recyclingprodukten	

• Einführung/Stärkung	von	Gütesicherungssystemen	
für	Recyclingprodukte	und	Kriterien	für	das	Ende	der	
Abfalleigenschaft				

• Stärkere	Verankerung	des	Rohstoffbewusstseins	und	
der	Rohstoffkenntnis	in	der	schulischen	Bildung		

• Erarbeitung	von	Informationsmaterialien	für	die	
gezielte	Berufs-	und	Studienorientierung	zu	rohstoff-
relevanten	Berufen	und	Studiengängen	zur	lang-
fristigen	Fachkräftesicherung

Bert	Vulpius,	UVMB	

STAATSMINISTERIUM
FÜR WIRTSCHAFT

ARBEIT UND VERKEHR
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Steinschmätzer
(Oenanthe oenanthe)

Männchen

Der Steinschmätzer auf einen Blick:

• benötigt offenes, steiniges Gelände

• Bilder zeigen Männchen im Prachtkleid, Weibchen
und Jungen sind unscheinbarer gefärbt

• sitzt gerne auf höheren Ansitzen (= Warten)

• in Deutschland vom Aussterben bedroht (geeigneter
Lebensraum fast nur noch in Gewinnungsstätten)

• Zugvogel, der in Afrika überwintert

Männchen auf Warte

Familie in Produkt

Nest:

• das Nest wird bodennah im Lückensystem von
Steinhaufen angelegt – das können „natürliche“
Lesesteine sein, aber auch bereits bearbeitete
Steine oder Betonbruch

• gelegentlich erfolgen Bruten in alten Brutröhren von
Uferschwalben oder Bienenfressern

Betonbruch als Warte

uvmb.deAlle Artensteckbriefe finden Sie unter:
www.uvmb.de/de/service/mediathek.html#c254
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Steinschmätzer
im Tagebau & Steinbruch

Zeiten beachten

Brutmöglichkeiten

Lebensraum

• mehrere Steinhaufen aus mittle-
ren bis großen Lesesteinen

• bei der Aufschüttung muss ein 
Lückensystem entstehen

• bestehen alte Brutröhren an 
Steilwänden? Unbedingt wäh-
rend der Brutzeit kontrollieren!

• kein glatter Boden, sondern
strukturiert und „hügelig“

• alte Gewinnungsflächen mit
Rohboden sind ideal

• event. mit anderen Maßnahmen
verbinden (Flußregenpfeifer,
Amphibien)

• Brutzeit:
April bis Juli
In dieser Zeit sind die
Steinhaufen tabu!

• Maßnahmen umsetzen:
Vom Herbst bis ins zeitige
Frühjahr

Layout, Text & Bilder: 
Dipl.-Biol. Oliver Fox 
E-Mail: fox@uvmb.de

Kontakt: 
Unternehmerverband Mineralische Baustoffe 
(UVMB) e.V. 
Wiesenring 11 
04159 Leipzig

Homepage: uvmb.de

Impressum

uvmb.de
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Entwurf des Abfallwirtschaftsplans Berlin-Brandenburg 
Der	UVMB	hat	gemeinsam	mit	der	Bundesvereinigung	für	
Recycling-Baustoffe	 (BRB),	 der	 Entsorgergemeinschaft	
Berlin-Brandenburg	 und	 dem	 Bundesverband	 der	 Deut-
schen	 Entsorgungs-,	 Wasser-	 und	 Kreislaufwirtschaft	
(BDE)	 eine	 Stellungnahme	 zum	 Abfallwirtschaftsplan	
Berlin-Brandenburg	abgegeben.	

In	unserer	Stellungnahme	haben	wir	insbesondere	auf	fol-
gende	Punkte	abgestellt:	

Produktneutrale Ausschreibung von Baustoffen 
bzw. direkte Ausschreibung von mineralischen 
Ersatzbaustoffen im Rahmen von öffentlichen 
Aufträgen

Über	 die	 Erhöhung	 der	 Nachfrage	 nach	 mineralischen	
Ersatzbaustoffen	 kann	 direkt	 Einfluss	 auf	 Verwertungs-
wege	von	mineralischen	Abfällen	genommen	werden.	Zu-
dem	wird	 die	Akzeptanz	 für	mineralische	 Ersatzbaustoffe	
gestärkt,	wenn	die	öffentliche	Hand	ganz	bewusst	minerali-
sche	Ersatzbaustoffe	ausschreibt.	

Berücksichtigung der Neuregelungen der §§ 6 
bis 8 BBodSchV für die Verwertung von Böden

Mit	den	Bestimmungen	der	neuen	BBodSchV	werden	die	
Möglichkeiten	 zur	 Verwertung	 von	mineralischen	Abfällen	
bei	 der	 Verfüllung	 von	 Tagebauen	 gegenüber	 Alt-
genehmigungen	 deutlich	 eingeschränkt.	 Im	Wesentlichen	
wird	 zukünftig	 nur	 noch	 eine	 Verwertung	 von	 Böden	 und	
Baggergut	der	Klassen	0	und	0*	möglich	sein.	Höher	be-
lastete	 Böden,	 Böden	 mit	 mineralischen	 Fremdbestand-
teilen	 größer	 10	Masse-%	 oder	 Bauschutt	 können	 in	 der	
Regel	zukünftig	nicht	mehr	im	Rahmen	der	Wiedernutzbar-
machung	 eingesetzt	 werden.	 Diese	 Änderungen	 in	 den	
Verwertungsbedingungen	müssen	 im	Abfallwirtschaftsplan	
angemessen	berücksichtigt	werden.	

Die Durchsetzung der Überlassungspflicht bei 
mineralischen Abfällen an die örE wird von uns 
mehr als kritisch gesehen.

Auch	bei	der	Beseitigung	von	mineralischen	Abfällen	soll-
ten	 neben	 hohen	 Umweltstandards	 marktwirtschaftliche	
Rahmenbedingungen	 wie	 Wettbewerb	 und	 Chancen	 für	
den	 freien	 Markteintritt	 gelten.	 Durch	 die	 ausschließliche	
Fokussierung	auf	die	örE	werden	die	Wettbewerbsmöglich-
keiten	 stark	 eingeschränkt,	 was	 sich	 letztlich	 negativ	 auf	
die	 Preisbildung	 aber	 auch	 den	 Service	 rund	 um	 die	
Leistungserbringung	auswirkt.	

Hohe	 Preise	 bei	 der	 Beseitigung	 von	 mineralischen	 Ab-
fällen	haben	weitreichende	Folgen.	Sie	 führen	zu	deutlich	

höheren	 Baupreisen,	 befördern	 Spekulationen	 mit	 Abfall	
und	 die	 illegale	 Abfallbeseitigung	 gerade	 bei	 Klein-	 und	
Kleinsterzeugern.	

Nicht nachvollziehbar ist innerhalb der Ziele und 
Vorgaben des Abfallwirtschaftsplans der Ver-
zicht auf Deponien der Klasse 0.

Der	Verzicht	auf	Deponien	der	Klasse	0	 ist	auch	vor	dem	
Hintergrund	 der	 zurückgehenden	 Möglichkeiten	 bei	 der	
Verfüllung	von	Tagebauen	unter	dem	Geltungsbereich	des	
Bundesberggesetzes	 im	 Bundesland	 Brandenburg	 nicht	
nachvollziehbar.	Schon	heute	ist	es	in	Berlin/Brandenburg	
sehr	schwierig,	leicht	belastete	Böden	zu	entsorgen.	Nach	
den	 Vorstellungen	 der	 Bundespolitik	 wird	 der	 Struktur-
wandel	in	der	Lausitz	von	erheblichen	Bauinvestitionen	be-
gleitet.	 Dort,	 wo	 gebaut	wird,	 fällt	 Erdaushub	 an,	 der	 be-
seitigt	 werden	 muss.	 Aufgrund	 der	 industriellen	
Vorbelastungen	der	Region	muss	mit	großer	Wahrschein-
lichkeit	davon	ausgegangen	werden,	dass	eine	Verwertung	
unter	den	Bedingungen	der	BBodSchV	nicht	 immer	mög-
lich	ist.

Ansätze für die Einschätzung der Restkapazi-
täten für DK I – Deponien sind zu überarbeiten

Der	Strukturwandel	 in	den	Braunkohleabbaugebieten	wird	
in	den	nächsten	Jahrzehnten	erhebliche	Auswirkungen	auf	
das	Aufkommen	an	mineralischen	Abfällen	 haben,	 die	 im	
Abfallwirtschaftsplan	nicht	ansatzweise	berücksichtigt	wor-
den	sind.

Teil	des	Kohleausstiegs	wird	auch	der	Rückbau	von	Indust-
rie-	 und	 Kraftwerksanlagen	 sein.	 Bei	 diesen	 Bauwerken	
kann	nicht	davon	ausgegangen	werden,	dass	eine	Recyc-
ling-	und	Verwertungsrate	von	100	%		erreicht	wird.	

Abfallwirtschaft muss größer gedacht werden 
und darf nicht an den Landesgrenzen enden. 

Dem	 Grundsatz,	 den	 Umfang	 zugelassener	 Deponie-
kapazitäten	 auf	 das	 erforderliche	 Maß	 auf	 die	 im	 ge-
meinsamen	 Entsorgungsraum	 Berlin-Brandenburg	 an-
fallenden	 und	 nachweislich	 nicht	 verwertbaren	 Abfälle	
sowie	 die	 Einzugsgebiete	 der	 Deponien	 des	 Landes	
Brandenburg	 auf	 die	 Länder	 Berlin	 und	 Brandenburg	 zu	
begrenzen,	 kann	 grundsätzlich	 nicht	 gefolgt	 werden.	
Wirtschaftliche	Aktivitäten	enden	nicht	an	Landesgrenzen,	
Regionen	 sollen	 zusammenwachsen,	 dies	muss	 auch	 im	
Bereich	der	Abfallwirtschaft	gelten.

Bert	Vulpius,	UVMB
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Besprechung von neuen Normen und Normentwürfen des NABau 2023
Der	Normenausschuss	Bauwesen	(NABau)	im	Deutschen	Institut	für	Normung	(DIN)	hat	neue	Normen	und	Normentwürfe	
herausgegeben.	Abrufbar	unter	www.nabau.din.de	>	Aktuelles

Normen

Norm Ausgabe Beschreibung

DIN	EN	ISO	19131 2023-04 Geoinformation	–	Produktspezifikationen	für	Geodaten	(ISO	19131:2022)

Normenentwürfe

Norm Frist bis Beschreibung

DIN	EN	15167-2 17.05.2023
Hüttensandmehl	zur	Verwendung	in	Beton,	Mörtel	und	Einpressmörtel	–	
Teil	2:	Bewertung	und	Überprüfung	der	Leistungsbeständigkeit;	Deutsche	
und	Englische	Fassung	prEN	15167-2:2023

DIN	18290-4 17.04.2023

Verlinkter	BIM-Datenaustausch	von	Bauwerksmodellen	mit	weiteren	
Fachmodellen	–	Teil	4:	Verlinkter	BIM-Datenaustausch	von	Bauwerks-
modellen	und	Rechnungsbegründenden	Unterlagen	(BIM-Abrechnungs-
Container)

DIN	18290-1 17.04.2023
Verlinkter	BIM-Datenaustausch	von	Bauwerksmodellen	mit	weiteren	
Fachmodellen	–	Teil	1:	Verlinkter	Datenaustausch	mehrerer	Fachmodelle	
beim	Building	Information	Modeling	(Multimodell-Container)

DIN	18290-2 17.04.2023
Verlinkter	BIM-Datenaustausch	von	Bauwerksmodellen	mit	weiteren	
Fachmodellen	–	Teil	2:	Verlinkter	BIM-Datenaustausch	von	Bauwerksmo-
dellen	und	Leistungsverzeichnissen	(BIM-LV-Container)

DIN	18290-3 17.04.2023
Verlinkter	BIM-Datenaustausch	von	Bauwerksmodellen	mit	weiteren	
Fachmodellen	–	Teil	3:	Verlinkter	BIM-Datenaustausch	von	Bauwerksmo-
dellen	und	Kostenermittlungen	(BIM-Kosten-Container)

Weitere neue Merkblätter und Richtlinien

Organisation
Veröffentlichung 
am

Bezeichnung

DAfStb 2023-01 DAfStb	Auslaufkegelprüfung

DAfStb 2023-01 DAfStb	Fertigteilhohlplatten
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TARIF-, SOZIALPOLITIK & RECHT

BAG – Urteil vom 22. Februar 2023 – 10 AZR 332/20

Tarifverträge dürfen unterschiedlich hohe Nachtzuschläge vorsehen
Das	BAG	hat	mit	Urteil	vom	22.	Februar	2023	entschieden,	
dass	eine	Regelung	in	einem	Tarifvertrag,	die	für	unregel-
mäßige	 Nachtarbeit	 einen	 höheren	 Zuschlag	 vorsieht	 als	
für	regelmäßige	Nachtarbeit,	nicht	gegen	den	allgemeinen	
Gleichheitssatz	verstößt,	wenn	ein	sachlicher	Grund	für	die	
Ungleichbehandlung	vorliegt	und	dieser	aus	dem	Tarifver-
trag	 erkennbar	 ist.	 Ein	 solcher	 Grund	 könne	 auch	 die	
schlechtere	Planbarkeit	gelegentlicher	Nachtarbeit	sein.

Sachverhalt
Die	 Beklagte	 ist	 ein	 Unternehmen	 der	 Getränkeindustrie.	
Die	Klägerin	 leistete	dort	 im	Streitzeitraum	Nachtarbeit	 im	
Rahmen	 eines	Wechselschichtmodells.	 Im	Arbeitsverhält-
nis	 der	 Parteien	 gilt	 der	Manteltarifvertrag	 zwischen	 dem	
Verband	der	Erfrischungsgetränke-Industrie	Berlin	und	Re-
gion	 Ost	 und	 der	 Gewerkschaft	 Nahrung-Genuss-Gast-
stätten	 Hauptverwaltung	 vom	 24.	 März	 1998	 (MTV).	 Der	
MTV	 regelt,	 dass	 der	 Zuschlag	 zum	 Stundenentgelt	 für	
regelmäßige	 Nachtarbeit	 20	%	 und	 für	 unregelmäßige	
Nachtarbeit	 50	%	 beträgt.	 Arbeitnehmer,	 die	 Dauernacht-
arbeit	 leisten	 oder	 in	 einem	 Drei-Schicht-Wechsel	 ein-
gesetzt	werden,	haben	daneben	für	je	20	geleistete	Nacht-
schichten	Anspruch	auf	einen	Tag	Schichtfreizeit.

Die	Klägerin	erhielt	 für	die	von	 ihr	geleistete	 regelmäßige	
Nachtschichtarbeit	den	Zuschlag	in	Höhe	von	20	%.	Sie	ist	
der	 Auffassung,	 die	 unterschiedliche	 Höhe	 der	 Nacht-
arbeitszuschläge	verstoße	gegen	den	allgemeinen	Gleich-
heitssatz	des	Art.	3	Abs.	1	GG.	Ein	sachlicher	Grund	für	die	
unterschiedliche	 Behandlung	 bestehe	 unter	 dem	 Aspekt	
des	Arbeits-	 und	Gesundheitsschutzes,	 auf	 den	 es	 allein	

ankomme,	nicht.	Der	Anspruch	auf	Schichtfreizeit	beseitige	
die	 Ungleichbehandlung	 nicht,	 da	 damit	 nicht	 die	 spezi-
fischen	 Belastungen	 durch	 die	 Nachtarbeit	 ausgeglichen	
würden.	Mit	 ihrer	Klage	verlangt	sie	weitere	Nachtarbeits-
zuschläge	 in	Höhe	der	Differenz	 zwischen	dem	Zuschlag	
für	regelmäßige	und	unregelmäßige	Nachtarbeit.

Das	Arbeitsgericht	wies	die	Klage	ab.	Das	Landesarbeits-
gericht	 änderte	 auf	 die	 Berufung	 der	 Klägerin	 das	 Urteil	
des	 ArbG	 ab	 und	 gab	 der	 Klage	 teilweise	 statt.	 Auf	 ein	
Vorabentscheidungsersuchen	 des	 Zehnten	 Senats	 des	
BAG	 entschied	 der	 Gerichtshof	 der	 Europäischen	 Union,	
dass	die	Regelung	von	Nachtarbeitszuschlägen	in	Tarifver-
trägen	keine	Durchführung	von	Unionsrecht	ist	(NZA	2022,	
971).

Gründe
Nachgehend	 zu	 dieser	 Entscheidung	 hatte	 die	 Revision	
der	Beklagten	 vor	dem	Zehnten	Senat	des	BAG	 jetzt	Er-
folg.	Die	Regelung	 im	MTV	zu	unterschiedlich	hohen	Zu-
schlägen	 für	 regelmäßige	und	unregelmäßige	Nachtarbeit	
verstößt	nach	Ansicht	des	Senats	nicht	gegen	den	Gleich-
heitssatz	 des	Art.	 3	Abs.	 1	 GG.	Arbeitnehmer,	 die	 regel-
mäßige	 beziehungsweise	 unregelmäßige	 Nachtarbeit	 im	
Tarifsinn	leisten,	seien	zwar	miteinander	vergleichbar.	Auch	
würden	 sie	 ungleich	 behandelt,	 indem	 für	 unregelmäßige	
Nachtarbeit	ein	höherer	Zuschlag	gezahlt	wird	als	für	regel-
mäßige.	Für	diese	Ungleichbehandlung	sei	vorliegend	aber	
ein	aus	dem	Tarifvertrag	erkennbarer	sachlicher	Grund	ge-
geben.
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Der	 MTV	 beinhalte	 zunächst	 einen	 angemessenen	 Aus-
gleich	 für	die	gesundheitlichen	Belastungen	sowohl	durch	
regelmäßige	 als	 auch	 durch	 unregelmäßige	 Nachtarbeit	
und	 habe	 damit	 Vorrang	 vor	 dem	 gesetzlichen	Anspruch	
auf	 einen	 Nachtarbeitszuschlag	 nach	 §	 6	Abs.	 5	ArbZG.	
Daneben	bezwecke	der	MTV	aber	auch,	Belastungen	 für	
die	Beschäftigten,	 die	 unregelmäßige	Nachtarbeit	 leisten,	
wegen	der	schlechteren	Planbarkeit	dieser	Art	der	Arbeits-
einsätze	auszugleichen.

Den	 Tarifvertragsparteien	 sei	 es	 im	 Rahmen	 der	 durch	
Art.	 9	 Abs.	 3	 GG	 garantierten	 Tarifautonomie	 nicht	 ver-
wehrt,	mit	einem	Nachtarbeitszuschlag	neben	dem	Schutz	
der	Gesundheit	weitere	Zwecke	zu	verfolgen.	Dieser	weite-
re	Zweck	ergebe	 sich	aus	dem	 Inhalt	 der	Bestimmungen	
des	 MTV.	 Eine	 Angemessenheitsprüfung	 im	 Hinblick	 auf	
die	 Höhe	 der	 Differenz	 der	 Zuschläge	 erfolge	 nicht.	 Es	
liege	 im	 Ermessen	 der	 Tarifvertragsparteien,	 wie	 sie	 den	
Aspekt	der	schlechteren	Planbarkeit	für	die	Beschäftigten,	

die	unregelmäßige	Nachtarbeit	 leisten,	finanziell	bewerten	
und	ausgleichen.

Das	 BAG	 hat	 über	 weitere	 Verfahren	 mit	 vergleichbaren	
tariflichen	 Regelungen	 zum	 Manteltarifvertrag	 für	 die	
Milch-,	 Käse-	 und	 Schmelzkäseindustrie	 vom	 16.	 März 
1989,	 zum	 Manteltarifvertrag	 für	 die	 milchbe-	 und	 ver-
arbeitenden	Molkereibetriebe	Niedersachsen/	Bremen	vom	
22.	 Januar	 1997	 sowie	 zum	Bundesmanteltarifvertrag	 für	
die	Süßwarenindustrie	vom	14.	Mai	2007	entschieden.	 In	
diesen	 Verfahren	 hatten	 die	 Vorinstanzen	 die	 Klagen	 je-
weils	 abgewiesen.	 Die	 Revisionen	 der	 Kläger	 hatten	 vor	
dem	Zehnten	Senat	keinen	Erfolg.	Auch	die	Auslegung	die-
ser	Tarifverträge	ergebe,	dass	mit	den	höheren	Zuschlägen	
bei	 unregelmäßig	 auftretender	 Nachtarbeit	 neben	 dem	
spezifischen	Ausgleich	für	die	Nachtarbeit	die	zusätzlichen	
Belastungen	 durch	 die	 fehlende	 Planbarkeit	 solcher	
Arbeitseinsätze	ausgeglichen	werden	sollen.

EuG – Urteil vom 2. März 2023 (C-477/21)

Tägliche Ruhezeit unabhängig von der wöchentlichen Ruhezeit
Das	EuG	hat	in	einem	Urteil	vom	2.	März	2023	(C-477/21)	
entschieden,	 dass	 ein	 ungarischer	 Lokführer	 auch	 dann	
einen	Anspruch	auf	eine	der	wöchentlichen	Ruhezeit	hin-
zuzurechnende	 tägliche	 Ruhezeit	 hat,	 wenn	 die	 Zeit	 un-
mittelbar	vorausgeht	oder	nachfolgt.	Dies	gelte	ungeachtet	
der	 Tatsache,	 dass	 das	 ungarische	 Recht	 den	 Arbeit-
nehmern	 eine	 günstige	 wöchentliche	 Ruhezeit	 gewähre,	
als	unionsrechtlich	vorgegeben.	

Sachverhalt 
Ein	 bei	 der	 ungarischen	 Eisenbahngesellschaft	 be-
schäftigter	Lokführer	klagte	gegen	die	Entscheidung	seiner	
Arbeitgeberin,	ihm	keine	tägliche	Ruhezeit	von	mindestens	
elf	 zusammenhängenden	 Stunden	 zu	 gewähren,	 wenn	
diese	 Ruhezeit	 einer	 wöchentlichen	 Ruhezeit	 oder	 einer	
Urlaubszeit	vorausgeht	oder	dieser	nachfolgt.	Die	Beklagte	
machte	 geltend,	 dass	 ihr	 Arbeitnehmer	 durch	 ihre	 Ent-
scheidung	 in	keiner	Weise	benachteiligt	werde,	da	der	 im	
vorliegenden	 Fall	 anwendbare	 Tarifvertrag	 eine	 wöchent-
liche	 Mindestruhezeit	 gewähre,	 die	 mit	 mindestens	 42	
Stunden	deutlich	über	 der	 von	der	EU-Richtlinie	 über	 die	
Arbeitszeitgestaltung	vorgegebenen	Zeit	liege.	Das	mit	der	
Sache	 befasste	 ungarische	 Gericht	 bat	 den	 Gerichtshof	

um	Klärung,	ob	nach	der	einschlägigen	Richtlinie	eine	mit	
einer	 wöchentlichen	 Ruhezeit	 zusammenhängend	 ge-
währte	 tägliche	Ruhezeit	Teil	 der	wöchentlichen	Ruhezeit	
sei.	

Gründe
Der	 Gerichtshof	 hat	 nun	 entschieden,	 dass	 die	 tägliche	
Ruhezeit	 und	 die	 wöchentliche	 Ruhezeit	 zwei	 autonome	
Arbeitnehmerrechte	 sind,	 deren	 tatsächliche	 Inanspruch-
nahme	zu	gewährleisten	sei.	Die	tägliche	Ruhezeit	ermög-
liche	es	dem	Arbeitnehmer,	sich	für	eine	bestimmte	Anzahl	
von	 Stunden,	 die	 nicht	 nur	 zusammenhängen,	 sondern	
sich	auch	unmittelbar	an	eine	Arbeitsperiode	anschließen	
müssten,	 aus	 seiner	 Arbeitsumgebung	 zurückzuziehen.	
Die	 wöchentliche	 Ruhezeit	 ermögliche	 es	 dem	 Arbeit-
nehmer,	sich	pro	Siebentageszeitraum	auszuruhen.	Wäre	
die	 tägliche	 Ruhezeit	 hingegen	 Teil	 der	 wöchentlichen	
Ruhezeit,	 würde	 der	 Anspruch	 auf	 die	 tägliche	 Ruhezeit	
dadurch	ausgehöhlt,	 dass	dem	Arbeitnehmer	die	 tatsäch-
liche	 Inanspruchnahme	 dieser	 Ruhezeit	 vorenthalten	
würde,	wenn	 er	 sein	Recht	 auf	wöchentliche	Ruhezeit	 in	
Anspruch	nähme.
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Die	Richtlinie	beschränke	sich	nicht	darauf,	allgemein	eine	
Mindestdauer	für	das	Recht	auf	eine	wöchentliche	Mindest-
ruhezeit	festzulegen,	sondern	stelle	ausdrücklich	klar,	dass	
zu	 diesem	 Zeitraum	 der	 Zeitraum	 hinzukomme,	 der	 mit	
dem	 Recht	 auf	 tägliche	 Ruhezeit	 verknüpft	 sei.	 Daraus	
folge,	 dass	 die	 tägliche	 Ruhezeit	 nicht	 Teil	 der	 wöchent-
lichen	Ruhezeit	 sei,	 sondern	 auch	 dann	 zu	 dieser	 hinzu-
komme,	wenn	sie	dieser	unmittelbar	vorausgehe.	Der	Ge-
richtshof	 hat	 auch	 festgestellt,	 dass	 die	 im	 Vergleich	 zur	
Richtlinie	 günstigeren	 Bestimmungen	 des	 ungarischen	
Rechts	über	die	Mindestdauer	der	wöchentlichen	Ruhezeit	

nicht	das	durch	die	Richtlinie	garantierte	Recht	auf	tägliche	
Ruhezeit	 nehmen	 könnten.	 Daher	 müsse	 die	 tägliche	
Ruhezeit	 unabhängig	 von	 der	 Dauer	 der	 in	 der	 anwend-
baren	 nationalen	 Regelung	 vorgesehenen	 wöchentlichen	
Ruhezeit	gewährt	werden.

III. Bewertung
Eine	 erste	 Bewertung	 des	Urteils	 finden	Sie	 unter:	 Legal	
Tribune	 Online,	 2.	 März	 2023,	 https://ogy.de/1668	 (ab-
gerufen	am:	16.	März	2023	)

Positionspapier der BDA für bessere Schulqualität
Aktuelle	 Studien	 wie	 zuletzt	 der	 IQB-Bildungstrend	 2021	
zeigen	 hohen	 und	 akuten	 Handlungsbedarf	 im	 Schul-
bereich.	Über	20	%	der	Schüler	konnten	am	Ende	der	vier-
ten	Klasse	einfache	mathematische	Aufgaben	nicht	lösen,	
19	%	 haben	 kein	 wirkliches	 Lese-	 und	 Hörverstehen	 und	
30	%	können	nicht	 richtig	 schreiben.	Die	2021	getesteten	
Viertklässler	stehen	in	wenigen	Jahren	vor	den	Betrieben	–	
in	gut	5	Jahren	für	ihr	erstes	Praktikum,	in	8	bis	10	Jahren	
mit	 ihrer	 Bewerbung	 auf	 einen	 Ausbildungsplatz.	 Das	

Thema	 Schulqualität	 ist	 daher	 für	 die	 Arbeitgeber	 von	
höchster	Relevanz	–	und	nicht	nur	für	sie,	sondern	für	die	
Jugendlichen	 selbst	 und	 ihre	Chancen,	 für	 unsere	 ganze	
Gesellschaft	und	ihre	Zukunftsfähigkeit.

Damit	 die	 Schulqualität	 besser	wird,	 schlägt	 die	 BDA	 ein	
Gesamtkonzept	 vor,	 welches	 Sie	 hier	 abrufen	 können:	
https://ogy.de/e79p

Online-Seminar der AOK für Arbeitgeber: Basiswissen Sozialversicherung
Für	Einsteiger	und	Wiedereinsteiger	 im	Lohnbüro	 ist	 soli-
des	Grundlagenwissen	die	beste	Voraussetzung,	um	auch	
in	der	täglichen	Arbeit	auf	dem	Laufenden	zu	bleiben.	Auch	
für	 Personalabrechner	 in	 Steuerbüros,	 Auszubildende	 in	
der	 Lohnbuchhaltung	 oder	 auch	 für	 Existenzgründer	 sind	
die	Basiswissen-Seminare	 ein	 hervorragender	Einstieg	 in	
das	komplexe	Thema	Sozialversicherungsrecht.

Deshalb	 lädt	 die	AOK	 ihre	 versicherten	 Unternehmen	 zu	
ihrer	 dreiteiligen	 Online-Seminar-Reihe	 "Basiswissen	
Sozialversicherung"	 ein.	 In	 drei	 Lerneinheiten	 von	 jeweils	
75	Minuten	erhalten	Sie	einen	Überblick	zu	 folgenden	 In-
halten:

Basiswissen Sozialversicherung Teil 1
• Krankenkassenwahlrecht
• Versicherungspflicht	und	Krankenversicherungsfrei-

heit

 Basiswissen Sozialversicherung Teil 2
• Meldungen
• Beiträge

 Basiswissen Sozialversicherung Teil 3
• Übergangsbereich	(Midijobs)	

Da	die	Online-Seminare	unabhängig	voneinander	besucht	
werden	können,	melden	Sie	sich	bitte	für	jeden	Teil	eigen-
ständig	 an.	 Individuelle	 Fragen	 beantworten	 die	 AOK-
Sozialversicherungsexperten	 während	 und	 nach	 den	On-
line-Seminaren	im	Chat.

Nähere	 Informationen	und	die	Seminartermine	 finden	Sie	
auf	nachstehender	Internetseite:	https://ogy.de/w6nw
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27. April 2023

Boys’Day und Girls’Day 2023 – „Mach, was Dir gefällt!”
Arbeitgeberverbände	 und	 Gewerkschaften	 rufen	 alle	
Unternehmen,	Einrichtungen,	Schulen	und	Eltern	 im	Land	
auf,	 sich	 an	 diesem	 Aktionstag	 zur	 klischeefreien	 beruf-
lichen	Orientierung	und	Nachwuchsgewinnung	am	27.	April	
aktiv	zu	beteiligen.

Girls’Day	und	Boys’Day	leisten	einen	wichtigen	Beitrag	zur	
beruflichen	 Orientierung	 von	 Schülern	 abseits	 zu-
geschriebener	 Rollenbilder.	 An	 dem	 Aktionstag	 werden	
praktische	Erfahrungen	 in	Berufen	und	Studienrichtungen	
vermittelt,	in	denen	bisher	nur	wenige	Frauen	beziehungs-
weise	 Männer	 arbeiten.	 Frei	 von	 Geschlechterklischees	
entdecken	Mädchen	 ihre	Talente	 und	Stärken	 für	 die	Be-
rufe	 im	 Handwerk,	 in	 der	 Industrie,	 Informatik,	 Wissen-
schaft	 und	Technik	 und	 Jungen	 für	 die	 sozialen	 und	Ge-
sundheits-	sowie	Dienstleistungsberufe.

Die	 Landeskoordinierungsstelle	 für	 M-V	 bietet	 Unter-
nehmen	und	Einrichtungen	Workshops	an,	um	Angebote	

zum	 Aktionstag	 zu	 gestalten	 und	 online	 einzutragen.	 
Weitere	Informationen	und	Anmeldung:	https://ogy.de/uhpw

Anmeldungen	von	Unternehmen	und	Einrichtungen	sowie	
Mädchen	 und	 Jungen	 sind	 online	 auf	 www.girls-day.de 
bzw.	www.boys-day.de	möglich.

In	 Mecklenburg-Vorpommern	 wird	 der	 Girls’Day	 und	 Bo-
ys’Day	 über	 ein	 Sozialpartnerschaftsprojekt	 der	 Ver-
einigung	der	Unternehmensverbände	für	Mecklenburg-Vor-
pommern	 (VU)	 sowie	 des	 DGB	 Nord	 begleitet	 und	 ist	
Bestandteil	 des	Projektes	 [BOx]	 –	Gendersensible	 Beruf-
liche	Orientierung.

Das	 Ministerium	 für	 Justiz,	 Gleichstellung	 und	 Ver-
braucherschutz	Mecklenburg-Vorpommern	fördert	das	Pro-
jekt	aus	Mitteln	des	Europäischen	Sozialfonds.

Vereinigung	der	Unternehmensverbände	für	Mecklenburg-Vorpommern	|	
PM	vom	27.02.2023
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Ohne Cloud keine flächendeckende Digitalisierung
Viele	Unternehmen	 haben	 inzwischen	 den	 hohen	Nutzen	
und	das	enorme	Kostenreduzierungspotential	der	digitalen	
Zusammenarbeit	auf	unterschiedlichsten	Ebenen	erkannt.	
Das	 beginnt	 bei	 der	 Kommunikation	 mittels	 WEB-Konfe-
renzen	 zwischen	 Mitarbeitern,	 aber	 auch	 mit	 Lieferanten	
und	 Planungspartnern,	 und	 setzt	 sich	 bei	 Homeoffice-Ar-
beitsplätzen	 fort.	 Die	 wichtigsten	 Vorteile	 sind	 hier	 in-
zwischen	 allgemein	 bekannt:	 Geringere	 Energiekosten	
durch	 weniger	 Arbeitsfahrten	 und	 im	 Unternehmen	 eine	
bessere	Nutzung	der	Bürokapazitäten.	Letzteres	kann	bei-
spielsweise	 über	 Wechselarbeitsplätze	 oder	 Arbeitsplatz-
Sharing	 durchaus	 zu	 einer	 Minimierung	 der	 Raum-
erweiterungskosten	trotz	Neueinstellungen	führen.

Aber	auch	die	Kommunikation	mit	Geschäftspartnern,	Lie-
feranten,	Planern	und	Dienstleistern	verlagert	sich,	wie	be-
reits	erwähnt,	immer	mehr	in	den	digitalen	direkten	Daten-
austausch.	 Der	 gesamte	 Prozess	 von	 der	 Planung	 über	
den	Lieferschein	bis	zur	Rechnung	wird	papierlos,	wesent-
lich	billiger	und	deutlich	schneller.

„Eine	 entscheidende	 Grundvoraussetzung	 dafür	 ist	 die	
Nutzung	der	,Cloud‘,	welche	als	Basis	für	die	schöne	integ-
rierte	digitale	Welt	der	Daten	und	der	direkten	WEB-Kom-
munikation	 dient“,	 gibt	 Uwe	Wirth,	 Vorstand	 der	 PRAXIS	
EDV-	 Betriebswirtschaft-	 und	 Software	AG	 zu	 bedenken.	
Als	zentrales	Steuerungselement	hat	das	Softwarehaus	im	
thüringischen	Pferdingsleben	bereits	seit	vielen	Jahren	mit	
der	 aktuellen	 Version	 „WDV2022	 TEAM“	 eine	 Branchen-
ERP-Software	entwickelt,	die	nach	eigenen	Angaben	heute	
die	 einzige	 Datenbasis-Struktur	 ist,	 welche	 die	 Ganzheit-
lichkeit	aller	Prozessabläufe	 im	operativen	Bereich	 liefern	
und	 dadurch	 in	 alle	 Bereiche	 hinein	 Schnittstellen-
integrationen	 auf	 aktuell	 technischer	 Basis	 integrieren	

kann.	 Die	 nächste	 Generation	 „WDV2024	 TEAM“	 gehe	
noch	 weiter.	 Sie	 könne	 dann	 real	 die	 Hybrid-Anwendung	
verwirklichen,	 die	 heute	 notwendig	 ist,	 um	 alle	 Prozess-
abläufe	sowie	eine	vollständige	Workflow-Technologie	mit	
Teil-	 und	Vollautomatisierung	 integriert	 umzusetzen,	blickt	
Wirth	 in	die	Zukunft.	Angst	um	seine	Daten	müsse	dabei	
niemand	 haben.	 Die	 hier	 vorhandene	 Anonymität	 sowie	
eine	 ausgeklügelte	 Datenverschlüsselung	 verhindere	 im	
Gegensatz	 zu	 stationären	 Lösungen	 sehr	 effektiv,	 dass	
man	 zum	 Angriffsziel	 werden	 kann.	 Selbstverständlich	
könne	 diese	 Automatisierung	 in	 einer	 skalierbaren	 Um-
gebung	 sukzessiv	 erfolgen,	 um	Anwender	 und	Partner	 in	
diesen	 Prozesshandlungen	 Schritt	 für	 Schritt	 mitzu-
nehmen,	erklärt	Wirth.	

Das	 treffe	 beispielsweise	 bei	 einem	 Eingangsrechnungs-
portal	 auf	 WEB-Basis	 genauso	 zu	 wie	 in	 der	 Kunden-
Informationsplattform,	 einer	 vollständig	 integrierten	 (und	
nicht	nur	aufgesetzten)	Bauleiter-App,	oder	einer	ebenfalls	
nicht	 durch	 Schnittstellen	 verkomplizierten	 Fahrzeug-
integration.	

„Wichtig	ist	der	Konzeptentwurf	und	die	Zieldefinition“,	ver-
deutlicht	 Wirth.	 Dabei	 hebe	 sich	 die	 PRAXIS	 EDV	 be-
sonders	positiv	dadurch	hervor,	dass	sich	die	Umlagerung	
in	 die	 Cloud	 nicht	 nur	 auf	 eine	 Analyse	 und	 Beratungs-
leistung	beschränke,	sondern	auch	die	komplette	konzep-
tionelle	 Umsetzung	 und	 Integration	 umfasse.	 Der	 große	
Vorteil	 sei,	 dass	 man	 über	 langjährige	 praktische	 Er-
fahrungen	sowie	eine	große	Anzahl	 von	über	 300	einzel-
nen	Digitalsystemen,	wie	firmApps	und	WEB-	Plattformen,	
verfüge,	 die	 sich	 im	 Bereich	 der	 Prozessintegration	 voll-
ständig	in	die	WDV	einbinden	lassen.

PRAXIS	EDV-	Betriebswirtschaft-	und	Software-Entwicklung	AG

Programm "AusbildungWeltweit"
Über	 das	 Programm	 "AusbildungWeltweit"	 können	 Aus-
bildungsunternehmen,	 Berufsschulen	 und	 andere	 Ein-
richtungen	 der	 Berufsbildung	 Auslandsaufenthalte	 ihrer	
Auszubildenden	 oder	 des	Ausbildungspersonals	 finanziell	
fördern	 lassen.	Bis	zum	4.	Mai	2023	 läuft	die	Antragsfrist	
für	 Auslandsmaßnahmen,	 die	 zwischen	 dem	
1.	August	2023	und	dem	31.	Juli	2024	geplant	sind.	

Details	auf	der	Programm-Homepage:
www.ausbildung-weltweit.de
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Photovoltaik-Strategie der Bundesregierung 
Das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Klimaschutz	
(BMWK)	hat	im	März	2023	eine	Photovoltaik-Strategie	ver-
öffentlicht.	 Unter	 dem	 Strategischen	 Zielbild	 ist	 auf	 Seite	 8	 
die	„…weitere	Stärkung	von	besonderen	Solaranlagen	wie	
Schwimmende-PV-Anlagen…“	aufgeführt.

Offensichtlich	 ist	man	auch	dabei,	die	Beschränkungen	 im	
Wasserhaushaltsgesetz,	 die	 mit	 dem	 Osterpaket	 im	 ver-
gangenen	Jahr	verabschiedet	worden	sind,	zu	überdenken.	

Auf	Seite	11	der	Strategie	heißt	es:	„Schwimmende-PV-An-
lagen	 erleichtern:	 Zusätzlich	 zur	 Aufnahme	 der	 schwim-
menden	Solaranlagen	in	das	EEG	2023	wurden	auch	Kri-
terien	 im	Wasserhaushaltsgesetz	geregelt,	welche	die	Art	
des	 Gewässers,	 die	 Flächenbedeckung	 sowie	 den	 Ufer-
abstand	weiter	beschränken.	Insbesondere	die	hohen	An-
forderungen	 an	 schwimmende	 Solaranlagen	 aus	 dem	

Wasserhaushaltsgesetz	 in	 Bezug	 auf	 den	 Uferabstand	
(mind.	 40	 Meter)	 sowie	 die	 Flächenbedeckung	 des	 Ge-
wässers	(max.	15	%	der	Gewässeroberfläche)	führen	dazu,	
dass	Floating-PV-Projekte	nicht	entwickelt	werden	können.	
Hier	 ist	 maßvolles	 Nachjustieren	 der	 Anforderungen	 aus	
dem	 Wasserhaushaltsgesetz	 auch	 in	 Deutschland	 not-
wendig.“

Es	bleibt	zu	hoffen,	dass	die	gesetzlichen	Änderungen	im	
WHG	 zeitnah	 umgesetzt	 und	 damit	 die	 Rahmen-
bedingungen	 für	 die	 Errichtung	 von	 schwimmenden	 PV-
Anlagen	 verbessert	 werden.	 Die	 Strategie	 kann	 über	 die	
Seite	des	BMWK	über	folgenden	Link	abgerufen	werden:
https://ogy.de/7mvz

Bert	Vulpius,	UVMB				
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Stornierungswelle im Wohnungsbau steigt an
Im	Wohnungsbau	sind	im	Februar	mehr	Aufträge	storniert	
worden	als	im	Vormonat.	Das	geht	aus	einer	Umfrage	des	
ifo	 Instituts	hervor.	14,3		%	der	Unternehmen	meldeten	 im	
Februar	abgesagte	Aufträge,	nach	13,6		%	im	Januar.	„Das	
Neugeschäft	leidet	stark	unter	den	deutlich	höheren	Zinsen	
und	 den	 gestiegenen	 Baukosten.	 Im	 Mittel	 sind	 die	Auf-
tragsbücher	 zwar	 immer	 noch	 gut	 gefüllt,	 aber	 etliche	
Unternehmen	 klagen	bereits	 über	 einen	Auftragsmangel“,	
sagt	ifo-Forscher	Felix	Leiss.	

23,4	%	 der	 Wohnungsbaubetriebe	 berichteten	 von	 zu	
wenig	Aufträgen.	Im	Januar	waren	es	sogar	25,3	Prozent.	
Vor	einem	Jahr	lag	die	Zahl	erst	bei	9,5	Prozent.	6,9	%	der	
Firmen	 klagten	 obendrein	 über	 Finanzierungsschwierig-
keiten,	verglichen	mit	5,5	%	im	Januar	und	3,1	%	im	Febru-

ar	2022.	 „Im	Wohnungsbau	geht	die	Angst	um	–	die	Ge-
schäftserwartungen	fielen	auf	einen	neuen	Tiefststand	seit	
Beginn	der	Erhebung	im	Jahr	1991“,	sagt	Leiss	weiter.	Der	
Erwartungsindikator	notierte	bei	minus	65,6	Punkten.

ifo	Institut	–	Leibniz-Institut	für	Wirtschaftsforschung	an	der	Universität	
München	|	PM	vom	20.03.2023

Jahr 2022 – Ostdeutsche Baukonjunktur real rückläufig

• Nachfrage	nach	Bauleistungen	nur	nominal	ge-
wachsen

• Bautätigkeit	insgesamt	real	unter	Vorjahrsniveau
• Zahl	der	Beschäftigten	stabil	geblieben	(+0,5	%)

Im	 Kalenderjahr	 2022	 registrierte	 das	 ostdeutsche	 Bau-
hauptgewerbe	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Auftragsentwicklung	
sowie	 das	 Umsatzergebnis	 jeweils	 relativ	 hohe	 nominale	
(nicht	preisbereinigte)	Zuwächse	im	Vergleich	mit	dem	Vor-
jahr.	 „Tatsächlich	 haben	 aber	 weder	 die	 Nachfrage	 nach	
Bauleistungen	 noch	 die	 Bautätigkeit	 real,	 d.	h.	 unter	 Be-
rücksichtigung	 der	 gestiegenen	 Preise	 für	 die	 Erstellung	
von	 Bauwerken,	 zugenommen,	 im	 Gegenteil,	 sie	 sind	
beide	 gesunken“,	 erklärte	 Dr.	 Robert	 Momberg,	 Haupt-
geschäftsführer	 des	 Bauindustrieverbandes	 Ost	 (BIVO)	
nach	 Bekanntgabe	 der	 Jahresergebnisse	 im	 Bauhaupt-
gewerbe	für	Betriebe	mit	20	und	mehr	Beschäftigten	durch	
das	Statistische	Bundesamt.

Auftragseingang: Wohnungsbau bricht drama-
tisch ein

Das	Gesamtauftragsvolumen	des	ostdeutschen	Bauhaupt-
gewerbes	betrug	2022	knapp	19,8	Mrd.	Euro	und	übertraf	
damit	 den	 Vergleichswert	 des	 Vorjahres	 nominal	 (nicht	
preisbereinigt)	um	10,1	%.	Das	höchste	nominale	Wachs-
tum	wies	dabei	der	Wirtschaftsbau	auf.	In	diesem	Segment	

erreichten	 die	Aufträge	 einen	 Volumenwert	 von	 8,6	 Mrd.	
Euro.	Gegenüber	2021	war	das	ein	Plus	von	18,0	%.	Zu-
wachs	 verzeichnete	 auch	der	Öffentliche	Bau.	Hier	 belief	
sich	der	Auftragseingang	auf	7,3	Mrd.	Euro	und	war	damit	
nominal	um	12,4	%	höher	als	im	Jahr	zuvor.	Im	Straßenbau	
stiegen	die	Order	dabei	um	13,4	%	auf	3,4	Mrd.	Euro	an.	
Im	Wohnungsbau	sanken	die	Bestellungen	dagegen	in	Re-
lation	 zu	 2021	 nominal	 um	 7,4	%	 auf	 3,8	 Mrd.	 Euro	 ab.	
„Das	 Gesamtauftragsvolumen	 blieb	 2022	 in	 Ostdeutsch-
land	 trotz	 des	 nominalen	 Wachstums	 auf	 Grund	 ge-
stiegener	Baupreise,	die	um	rd.	20	%	über	denen	von	2021	
lagen,	real	deutlich	hinter	dem	des	Vorjahres	zurück,	dar-
unter	allein	 im	Wohnungsbau	um	etwa	ein	Viertel“,	 relati-
vierte	Momberg	das	Ergebnis.

Umsatz: Vorjahresergebnis wird nur nominal 
überschritten

Das	ostdeutsche	Bauhauptgewerbe	erzielte	2022	Umsatz-
erlöse	in	Höhe	von	insgesamt	rd.	22,2	Mrd.	Euro.	Das	ent-
sprach	im	Vorjahresvergleich	einem	nominalen	Anstieg	um	
9,7	 Prozent.	Am	 stärksten	 wuchs	 der	Wohnungsbau.	Mit	
einem	Umsatzaufkommen	von	5,5	Mrd.	Euro	verzeichnete	
er	ein	nominal	um	15,2	%	höheres	Ergebnis	als	2021.	 Im	
Wirtschaftsbau	erreichten	die	Umsätze	9,2	Mrd.	Euro	und	
übertrafen	 damit	 das	Vorjahresergebnis	 nominal	 um	 10,0	
Prozent.	 Im	 Öffentlichen	 Bau	 stiegen	 die	 Erlöse	 nominal	
um	5,8	%	auf	7,5	Mrd.	Euro	an,	darunter	im	Straßenbau	um	
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4,5	%	 auf	 3,4	 Mrd.	 Euro.	 „Wie	 beim	Auftragseingang	 gilt	
auch	 hinsichtlich	 der	 Umsatzentwicklung,	 dass	 aller	 Zu-
wachs	allein	auf	den	gestiegenen	Baupreisen	beruhte,	d.	h.	
die	Bautätigkeit	ging	real	zurück,	Bauen	hat	sich	insgesamt	
also	lediglich	verteuert“,	erklärte	Momberg	abschließend.

Nähere	 Informationen	 zu	 den	 Bundesländern	 Berlin,	
Brandenburg,	 Sachsen	 und	 Sachsen-Anhalt	 finden	 Sie	
unter	https://ogy.de/b0dt

Bauindustrieverband	Ost	|	gek.	PM	vom	24.02.2023

Neuer Inhaber des Lehrstuhls für Straßenbau an der TU Dresden
Seit	 dem	 1.	 November	 2022	 hat	 Prof.	 Dr.-Ing.	Alexander	
Zeißler	am	Institut	für	Stadtbauwesen	und	Straßenbau	der	
TU	 Dresden	 den	 Lehrstuhl	 „Pavement	 Engineering	 and	
Road	Construction"	 inne.	Er	studierte	Bauingenieurwesen	
an	der	TU	Dresden	und	kehrte	nach	5jähriger	Tätigkeit	als	
Projektingenieur	 für	 Planung	 und	 Bauüberwachung	 von	
Verkehrsanlagen	als	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	an	das	
Straßenbauinstitut	zurück.	 In	dieser	Zeit	betreute	er	meh-
rere	Forschungsprojekte.

2015	 promovierte	 er	 mit	 dem	 Thema	 „Untersuchungen	
zum	 spannungsabhängigen	 Materialverhalten	 von	 As-
phalt“.	Anschließend	übernahm	er	neben	der	Leitung	von	
Forschungsprojekten	auch	Lehrtätigkeiten	am	 Institut,	be-
vor	er	2022	mit	dem	Thema	„Grundlagen	zur	Struktur-	und	
Materialoptimierung	von	Asphaltbefestigungen“	habilitierte.

Update Energie: BDA-Fragenkatalog, BMWK-FAQ und Fristen zu den 
Energiepreisbremsen

Sie	finden	unter	https://ogy.de/hy2q	den	Fragenkatalog	zu	
den	 Energiepreisbremsen	 (EPB)	 der	 Bundesvereinigung	
der	 Deutschen	Arbeitgeberverbände	 (BDA),	 welchen	 das	
Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Klimaschutz	
(BMWK)	beantwortet	hat.	Ergänzend	dazu	wurde	das	FAQ	
des	BMWK	unter	https://ogy.de/cl6b	aktualisiert.	Außerdem	
folgen	 als	 Hinweis	 die	 Fristen	 im	 Rahmen	 der	 Preis-
bremsen.

BDA-Fragenkatalog und aktualisiertes FAQ des 
BMWK

• Es	 soll	 zeitnah	 eine	 rechtliche	 Regelung	 eingeführt	
werden,	 damit	 juristische	 Personen	 des	 Privatrechts	
die	Aufgaben	 der	 Prüfbehörde	 übernehmen	 können.	
Dementsprechend	 könnten	 beispielsweise	 Wirt-
schaftsprüfer	 zukünftig	 die	 Überprüfung	 der	 Ein-
haltung	 der	 Rahmenbedingungen	 der	 EPB	 durch-
führen.

• Unternehmen,	 die	 eine	 Entlastung	 von	 über	 2	 Mio.	
EUR	 anstreben,	 müssen	 eine	 Selbstverpflichtungs-
erklärung,	einen	Tarifvertrag	oder	eine	Betriebsverein-
barung	 für	 Arbeitsplatzerhaltungspflicht	 bis	 zum	

15.	Juli	2023	einreichen.	Das	BMWK	hat	angekündigt,	
zukünftig	 entsprechende	 Muster	 für	 diese	 Erklärung	
zur	Verfügung	zu	stellen.

• Im	 Rahmen	 des	 Fragenkatalogs	 wird	 eine	 große	
Bandbreite	an	Detailfragen	und	Sonderfällen	zur	Gas-	
und	Strompreisbremse	diskutiert.

Selbsterklärung der maximalen Höchstgrenzen 
bei höheren monatlichen Entlastungszahlungen 
bis zum 31. März 2023

• Unternehmen/Letztverbraucher	erhalten	im	Rahmen	
der	Gas-	bzw.	Strompreisbremse	jeweils	eine	
Entlastung	von	maximal	150	TEUR	monatlich.	Dazu	
ist	keine	vorherige	Beantragung	notwendig.

• Unternehmen,	die	eine	höhere	monatliche	Entlastung	
benötigen,	müssen	bis	zum	31.	März	2023	eine	
entsprechende	Selbsterklärung	beim	Energiever-
sorgungsunternehmen	(EVU)	einreichen.	Diese	muss	
vor	allem	die	jeweils	anzuwendenden	absoluten	und	
relativen	Höchstgrenzen	für	das	individuellen	Unter-



Veranstaltungen & Weiterbildungen

 3503 | 2023

nehmen	beinhalten	(siehe	EWPBG	§22	Abs	1	bzw.	
SPBG	§	30	Abs.	1).

• Die	Höchstgrenzen	hängen	von	der	Betroffenheit	
durch	Energiepreiserhöhungen	sowie	der	Energie-
intensität	und	der	Branche	des	Unternehmens	ab.	
Eine	entsprechende	Übersicht	dazu,	finden	Sie	unter	
https://ogy.de/039c.

Vereinigung	der	Sächsischen	Wirtschaft	|	20.03.2023
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Messen
27.	–	29.	April	2023	in	Karlsruhe 
RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE 
www.recycling-aktiv.com

17.	bis	22.	April	in	München 
BAU 2023  
https://bau-muenchen.com/de/

9.	–	12.	Mai	2023	in	München 
transport logistic 
https://transportlogistic.de/de/

23.	–	26.	August	2023	in	Nieder-Ofleiden 
11. steinexpo 
www.steinexpo.de

6.	–	10.	September	2023	in	Neumünster 
68. NordBau 
https://nordbau.de/

9.	–	11.	Januar	2024	in	Essen 
InfraTech 
www.infratech.de

13.	–	17.	Mai	2024	in	München 
IFAT Munich 
https://ifat.de

11.	–	14.	September	2024	in	Nürnberg 
GaLaBau 
www.galabau-messe.com

7.	–13.	April	2025	in	München 
bauma 
www.bauma.de/
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Weitere Veranstaltungshinweise
1.	April	2023	in	Rochlitz 
Tag der offenen Tür des Geoportal Porphyr-
haus 
Geopark	Porphyrland 
https://geopark-porphyrland.de

20.	April	2023,	Web-Seminar	 	 	 	
16.	Mai	2023,	Web-Seminar	 	 	 	
25.	Mai	2023,	Web-Seminar 
Quick Wins für den Klimaschutz 
Deutscher	Beton-	und	Bautechnik-Verein 
www.betonverein.de

22.	April	2023 
Tag der Erde 
Eiffage	Infra-Rohstoffe	GmbH,	GEOPARK	Sachsens	Mitte 
www.geopark-sachsen.de

26.	–	27.	April	2023	in	Koblenz 
Kolloquium Intelligentes Verkehrsmanagement 
Forschungsges.	für	Straßen-	und	Verkehrswesen	(FGSV) 
www.fgsv.de

27.	April	2023	in	Radebeul 
Bergbau trifft Bahntechnik 
GKZ	Freiberg	u.	a. 
https://ogy.de/nrqy

30.	April	–	6.	Mai	2023 
GKZ Stein Reise 2023 
GKZ	Freiberg 
https://ogy.de/u5lj

3.	–	4.	Mai	2023	in	Aachen 
Asphaltstraßentagung 2023 
Forschungsges.	für	Straßen-	und	Verkehrswesen	(FGSV) 
www.fgsv.de

1.	April	2023	in	Rochlitz 
Tag der offenen Tür – Geoportal Porphyrhaus 
Geopark	Porphyrland 
www.geopark-porphyrland.de/

4.	Mai	2023,	online 
Fachtagung "Wege ebnen, Brücken bauen" 
SCHULEWIRTSCHAFT,	Bundesagentur	für	Arbeit 
https://ogy.de/nhsb

5.	Mai	2023	in	Drebach 
Roadshow 2.0 
ard	Baustoffwerke 
https://geomin.de

6.	Mai	2023 
Tag der offenen Tür 
ERFURT	Bildungszentrum 
https://ebz-verbund.de/

10.	–	13.	Mai	2023	in	Freiberg 
15. Internationales Symposium für kontinuier-
liche Tagebautechnik (ISCSM 2023) 
TU	Bergakademie	Freiberg

11.	–	13.	Mai	2023	in	Dresden 
51. Treffen des AK Bergbaufolgen 
Deutsche	Geologische	Gesellschaft	–	Geologische	
Vereinigung 
www.bergbaufolgen.de

23.	Mai	in	Erfurt 
Kritikgespräche führen ohne zu kränken 
Bildungswerk	der	Thüringer	Wirtschaft 
https://ogy.de/bgrp

25.	Mai	2023 
23. Brandenburger Energietag 
Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Energie	des	Landes	
Brandenburg 
www.b-tu.de/energietag

1.	–	2.	Juni	2023,	Web-Seminar	 	 	 	
4.	–	5.	Oktober,	Web-Seminar 
Weiterbildungspflicht für betrieblich ver-
antwortliche Personen in Fachbetrieben – Auf-
frischungskurs / Fortbildung nach AwSV (§ 63 
AwSV) 
Beton	web.akademie 
www.beton.org

8.	Juni	2023	in	Berlin 
Dauerhaftigkeit von Parkbauten 
Deutscher	Beton-	und	Bautechnik-Verein 
www.betonverein.de
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11.	–	13.	Juni	2023	in	Bad	Saarow 
Ostdeutsches Wirtschaftsforum 
Land	der	Ideen	Management	GmbH 
https://ostdeutscheswirtschaftsforum.de

12.	–	13.	Juni	2023,	Webseminar 
DIN 1045 – Das neue Regelwerk mit Betonbau-
qualität (BBQ) – Was ändert sich im Betonbau 
Beton	web.akademie 
www.beton.org

6.	Juli	2023	in	Dresden 
Sächsischer Rohstofftag 
Geokompetenzzentrum	Freiberg 
www.gkz-ev.de/

14.	–	19.	August	2023	–	Weitere	Termine	auf	Website 
Berufsbegleitende Weiterbildungen für Fach-
kräfte der Keramikindustrie (Komplex 1 – 6) 
KI	Keramik-Institut	GmbH 
www.keramikinstitut.com

19.	–	20.	September	2023	in	Karlsruhe 
Kolloquium Straßenbetrieb 2023 
Forschungsges.	für	Straßen-	und	Verkehrswesen	(FGSV) 
www.fgsv.de

25.	–	28.	September	2023	in	Dresden 
WISSYM 2023 – Internationales Bergbau-
symposium 
Wismut	GmbH 
https://ogy.de/4n72

27.	–	28.	September	2023	in	Halle/Saale 
Betonstraßentagung 2023 
Forschungsges.	für	Straßen-	und	Verkehrswesen	(FGSV) 
www.fgsv.de

18.	–	19.	Oktober,	Web-Seminar 
Bauausführung für Fach- und Führungskräfte 
nach DIN 1045-3 
Beton	web.akademie 
www.beton.org
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Seminar Ladungssicherung  
in	Langelsheim	[Veranstalter:	UVMB,	VBF	Nord]

Roadshow 2.0 
in	Drebach	[Veranstalter:	ard	Baustoffwerke]

20. Rohstoffkolloquium   
in	Schönebeck	[Veranstalter:	UVMB]

30. Unternehmertreffen der Beton- und Fertigteilindustrie  
in	Eilenburg,	Leipzig	und	Oschatz	[Veranstalter:	BAU-ZERT,	FBF	Sachsen/	Thüringen,	UVMB,	VBF	Nord]

Arbeitskreis „Technik“ und „Juniorenkreis“ 
in	Leipzig	[Veranstalter:	UVMB]

Verbandstage 2023 
in	Berlin	[Veranstalter:	BAU-ZERT,	UVMB]

67. BetonTage 
in	Ulm	[Veranstalter:	FBF	Betondienst	GmbH]

11. steinexpo   
in	Nieder-Ofleiden	[Veranstalter:	MIRO]

Arbeitskreis "Betriebsleiter" 
in	Großburgwedel	[Veranstalter:	UVMB,	VBF	Nord]

Thüringer Baustofftag 
Erfurt	[Veranstalter:	UVMB,	Partner:	TLUBN,	IHK	Ostthüringen]

70. Winterarbeitstagung der Steine- und Erdenindustrie   
in	Telfs	[Veranstalter:	ISTE,	UVMB	und	weitere	Verbände]

Werk- und Prüfstellenleiterschulung 2024 
in	Leipzig	[Veranstalter:	BAU-ZERT,	BÜV	Nord,	VBF	Nord,	UVMB]

22. Deutsche Asphalttage 
in	Berchtesgaden	[Veranstalter:	DAV]

27. 
APRIL 23

5. 
MAI 23

10. 
MAI 23

11. –12. 
MAI 23

31. 
MAI 23

8. – 10. 
JUNI 23

20. – 22. 
JUNI 23

23. – 26. 
AUGUST 23

19. 
SEPTEMBER 23

27. 
SEPTEMBER 23

14. – 17. 
JANUAR 24

23. – 24. 
JANUAR 24

21. – 24. 
FEBRUAR 24

GesteinsbaustoffeAsphalt BetonbauteileBeton	&	Mörtel Prüfstellen
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